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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur öffentlichen Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses 

 
am Dienstag, 23.04.2024, 18:30 Uhr 

Treffpunkt: Ortseingang Külte, Alte Mühle (Twistebrücke) 
 
TAGESORDNUNG: 
 

1. Ortsbesichtigung: Gewässerbau - 
Renaturierungsmaßnahmen an der Watter und Twiste 

 

 

2. Ortsbesichtigung: Straßen, Wege, Plätze - Priorisierung 
Straßenbaumaßnahmen 

 

 

3. Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen 
6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen 
Wittmarzweite / Vor dem Walderberge", Kernstadt 
Beschluss über die Einleitung des Verfahrens 
(Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss über die Durchführung der Verfahren nach dem 
Baugesetzbuch 

 

 

4. Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung  
 

5. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Satzung zum 
Schutz von Freigängerkatzen 

 

 

6. Anregungen und Anfragen  
 
 

 
Volkmarsen, 15.04.2024 
 
 
gez. Ute Moldenhauer 
Ausschussvorsitzende 

Orte des Aushangs
(bis einschl. 24.04.2024):
Volkmarsen, Infopoint Marktplatz
Ehringen, Steenweg
Herbsen, Schmillinghäuser Straße
Hörle, Oberdorf
Külte, Hauptstraße
Lütersheim, Schmiedegasse
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Bau- und Umweltausschuss Volkmarsen, 24.04.2024 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am Dienstag, 23.04.2024, 18:30 Uhr 

 
 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 
(Anwesenheitsliste entfernt) 
 
Anwesend: 
 
Entschuldigt fehlten: 
 
Vom Magistrat waren anwesend: 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Anedda, Marco  
Pfeiffer, Bernd 
Mielke, Benjamin ab TOP 3 
 
Gäste: 
Raulf, Thorsten (OB Külte) zu TOP 1.1 
Laabs, Gerhard (OB Külte) zu TOP 1.1 
Butterweck, Steffen (Ing.-Büro Bioline) zu TOP 3 
Wecker, Bernd (Ing.-Büro Bioline) zu TOP 3 
 
 

Tagesordnung 
 
 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Ortsbesichtigung: Gewässerbau - Renaturierungsmaßnahmen an der Wat-
ter und Twiste 

KN-25/2024 

 

1.1 Twiste (Külte) 
 

1.2 Watter an der Einmündung zur Twiste 
 

1.3 Watter 
 

2. Ortsbesichtigung: Straßen, Wege, Plätze - Priorisierung Straßenbaumaß-
nahmen 

VL-69/2024 
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3. Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen 
6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / Vor 
dem Walderberge", Kernstadt 
Beschluss über die Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss über die Durchführung der Verfahren nach dem Baugesetzbuch 

VL-70/2024 

 

4. Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung KN-26/2024 
 

5. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Satzung zum Schutz von 
Freigängerkatzen 

VL-65/2024 

 

6. Anregungen und Anfragen 
 

6.1 Ampelanlage Kreuzungsbereich Arolser Straße/Steinweg/Walderberge/Lütersheimer 
Straße 

 

6.2 Glasfaserausbau Fa. Goetel 
 

6.3 Freibadsaison Burgschwimmbad 2024 
 

6.4 Standorte Sirenen Volkmarsen 
 

6.5 Straßenbeleuchtung 
 

6.6 Betrieb Scheune Benfelder Straße 
 

6.7 Wiederherstellung Straßenbelag Breslauer Straße 
 

6.8 Weidensterben durch Weidenbohrer 
 

 
Sitzungsverlauf 

 
Ausschussvorsitzende Ute Moldenhauer eröffnet die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und 
stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Ortsbesichtigung: Gewässerbau - Renaturierungsmaßnahmen an der 
Watter und Twiste 

 KN-25/2024 

 

Vor Ort besichtigen die Ausschussmitglieder die Renaturierungsmaßnahmen an folgenden Ge-
wässern und nehmen die diesbezüglichen Informationen zur Kenntnis: 
 
1.1 Twiste (Külte) 

 

Bürgermeister Vahle und Herr Pfeiffer erläutern zunächst die Historie dieser Maßnahme und beziffern 
die Kosten auf rd. 152 T€, welche aus Mitteln zur Umsetzung des Klimaplan Hessens anteilig gefördert 
seien. Die künftige Unterhaltung der Anlage obliege dem Hess. Wasserverband Diemel. Abhilfe für künf-
tige Hochwasserereignisse könne diese Maßnahme nur im geringen Umfang leisten, da hier der Fokus 
auf die Renaturierung gelegt wurde. 
 
1.2 Watter an der Einmündung zur Twiste 

 

Herr Pfeiffer erläutert die Maßnahme. Die entstandene Fläche fördere den Hochwasserschutz und sei 
zudem zur Generierung von Öko-Punkten geeignet. Eine Beweidung der Flächen sei ebenfalls möglich. 
Auf Anfrage wird mitgeteilt, dass sich im unteren Verlauf der hergestellten Fläche vor der Brücke eine 
solarbetriebene Pegelmessanlage des Hess. Wasserverbandes installiert sei. 
 
1.3 Watter 
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Herr Pfeiffer erläutert die Maßnahme, welche mit Kosten von rd. 180 T€ beziffert wird. Auf Anfrage wird 
mitgeteilt, dass hierfür kein Grunderwerb getätigt werden musste, da sich die Flächen bereits in städti-
schem Eigentum befanden. Die Anpflanzung der Erlen-Setzlinge erfolgte durch Mitglieder des Angel-
sportvereins Volkmarsen. 
Auf eine abschließende Frage teilt der Bürgermeister mit, dass bezgl. eines Brückenbaus über den jetzi-
gen Bahnübergang noch keine Entscheidung in Bezug auf den Umsetzungszeitraum getroffen sei. 
 
2. Ortsbesichtigung: Straßen, Wege, Plätze - Priorisierung Straßenbau-

maßnahmen 
 VL-69/2024 

 

Zunächst besichtigen die Ausschuss-Mitglieder einen gepflasterten Teilbereich der Oberen Stadtmauer 
(im Bereich der Hausnummern 30 bis 35). Das als Straßenbelag dienende Pflaster weist stark vergrö-
ßerte Zwischenräume auf, was von allen Anwesenden als erhöhte Gefährdung der Verkehrssicherheit, 
insbesondere für Radfahrer, angesehen wird. 
Anschließend erläutert Bürgermeister Vahle die geplanten und schon „im Pool“ befindlichen Straßenbau-
maßnahmen. Der zuvor besichtigte Teilbereich soll nach Auffassung aller Ausschuss-Mitglieder mit in 
die Liste der Maßnahmen aufgenommen werden. Die Straßen Kresspfuhl und Am Stadtbruch werden 
zunächst nicht priorisiert. 
 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss berät über die Priorisierung der besichtigten Straßen und be-
schließt folgendes: 
In den Pool der bereits priorisierten Straßen Hakenberg (Külte), Gertenberg und Ammenhäuser 
Straße (beide Herbsen) werden zusätzlich aufgenommen: Henzenkamp, Obere Stadtmauer und 
Alter Born (Külte). Im Henzenkamp soll eine neue Asphaltschicht (zu 21.500 € Teil 1 und zu 
24.000 € Teil 2) eingebaut werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 7 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen - 

 

 
3. Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen 

6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / 
Vor dem Walderberge", Kernstadt 
Beschluss über die Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbe-
schluss) 
Beschluss über die Durchführung der Verfahren nach dem Bauge-
setzbuch 

 VL-70/2024 

 

Frau Bufo verlässt während der Beratung und Beschlussfassung dieses TOPs den Sitzungsraum (gem. 
§ 25 HGO). 
 
Herr Butterweck erläutert die Vorlage in Bezug auf den vorliegenden Sachverhalt und das angestrebte 
Verfahren zu Änderung des Bebauungsplanes. Bürgermeister Vahle betont, dass die vorgeschlagene 
Anpassung des Bebauungsplanes Voraussetzung für den Verkauf des Kita-Altgebäudes sei. Auf An-
frage erläutert er die geplante Nutzung des Investors. 
 
Aufkommende Fragen werden beantwortet. Dabei wird festgestellt, dass eine evtl. Rückwandlung des 
Gebäudes in eine Kindertagesstätte auch nach einem Beschluss über die Anpassung des Bebauungs-
planes möglich sei. 
Auf Anfrage wird festgehalten, dass sich an der Zufahrtssituation zum anliegenden Haus Emilie, insbe-
sondere der Feuerwehrzufahrt, nichts ändere. Die Eigentumsverhältnisse bleiben die gleichen. 
 
Beschluss: 
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Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wir folgt zu be-
schließen: 
 

I. Beschluss über die Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss) 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt in das Verfahren zur 6. Än-
derung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite/Vor dem Walderberge" in der Gemar-
kung Volkmarsen gemäß § 2 Absatz 1 BauGB einzutreten. Der anliegende Plan mit gekennzeich-
netem Geltungsbereich (Anlage 7) wird Bestandteil des Beschlusses. 
 

II. Beschluss über die Durchführung der Verfahren nach Baugesetzbuch 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt die Durchführung des Ver-
fahrens nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Es ist das beschleunigte Verfahren nach § 
13a Baugesetzbuch (beschleunigtes Verfahren) anzuwenden. Hierbei sind die Vorgaben nach § 
13a Absatz 2 und 3 Baugesetzbuch umzusetzen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 5 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen 1 

 

 
Frau Bufo nimmt wieder an der Sitzung teil. 
 
4. Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung  KN-26/2024 

 

Bürgermeister Vahle nimmt kurz Stellung zur vorliegenden Kostenentwicklung. 
 
Anfragen und Hinweise zu den Planungen des Außengeländes werden beantwortet bzw. zur Kenntnis 
genommen. Abschließend wird festgehalten, dass der Erbbaurechtsvertrag mit der Gemeinde Breuna 
um die Nutzungsdauer der neuen Kita um 60 Jahre verlängert wurde und die Erbpacht angehoben 
wurde. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Kostenaufstellung mit Stand: 04.04.2024 zur Kenntnis. 
 
5. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Satzung zum Schutz 

von Freigängerkatzen 
 VL-65/2024 

 

Herr Clemens begründet den Antrag im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
 
Bürgermeister Vahle verdeutlicht diesbezüglich die Auffassung des Magistrates, welche auch unter Inbe-
zugnahme von Abfragen bei den Ortsvorstehern erfolgt sei. Zudem sei man in enger Abstimmung mit ei-
nem regionalen Tierheim, welches man jährlich mit finanziellen Mitteln unterstütze. 
 
Der Antrag wird anschließend eingehend diskutiert. Unter anderem stellt sich hierbei für die Ausschuss-
Mitglieder die Frage der Umsetzung bzw. die Einhaltung der Vorgaben einer Satzung zum Schutz von 
Freigängerkatzen (Kastrationspflicht). 
 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Magistrat zu 
beauftragen, eine Satzung zur Kastrationspflicht für weibliche wie männliche Katzen mit unkon-
trolliertem Zugang ins Freie zu erarbeiten und dem Bau- und Umweltausschuss sowie der Stadt-
verordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 3 
Nein-Stimmen 3 
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Enthaltungen 1 
 

 
6. Anregungen und Anfragen 

 

 
 
6.1 Ampelanlage Kreuzungsbereich Arolser Straße/Steinweg/Walderberge/Lütersheimer 

Straße 
 

Bürgermeister Vahle teilt mit, dass die Ampelanlage an besagter Kreuzung aufgrund defekter Kontakt-
schleifen im Straßenbelag auf ein Rotationsverfahren umgestellt worden sei. Deshalb komme es hier zu 
verlängerten Wartezeiten im Kreuzungsbereich. Hessen mobil wolle die Technik auf Kameras umstellen, 
wofür sich nach Aussage von Hessen mobil aktuell enorm lange Lieferzeiten herausgestellt haben. 
 
6.2 Glasfaserausbau Fa. Goetel 

 

Bürgermeister Vahle informiert, dass der Ausbau in der nächsten Woche in die nächste Phase (Bespre-
chung der Hausanschlüsse vor Ort) trete. Entsprechende Informationen sollen im Mai 2024 erfolgen. 
 
6.3 Freibadsaison Burgschwimmbad 2024 

 

Bürgermeister Vahle erklärt, dass sich vor Beginn der Freibadsaison Probleme im Bereich der Technik, 
der Aufsicht sowie der Betriebsaufsicht und der Schwimmbadaufsicht ergeben haben. Zum einen werde 
die DLRG nicht mehr die Badeaufsicht übernehmen können; zum anderen habe die EWF die technische 
Betriebsaufsicht im März 2024 gekündigt. Man arbeite jedoch mit Hochdruck an Lösungen der Probleme 
um eine Öffnung zur Freibadsaison zu ermöglichen. 
 
6.4 Standorte Sirenen Volkmarsen 

 

Auf Anfrage werden die neuen Sirenen-Standorte bekanntgegeben: 
Volkmarsen: 

- Arolser Str. (Grundstück Bahnhof) 
- Rudolf-Diesel-Straße (vor den Logistikhallen) 
- Herbser Straße (ggü. Grundstück Dämmer) 
- Kölner Straße 2 (Hochhaus)  

Külte:  
- Hinter dem Schoppen 5a 
- Teichweg, Nordwaldeckhalle 

Herbsen: 
- Zum Hellenberg 7, DGH  

Hörle 
- Oberdorf, Bushaltestelle 

Lütersheim: 
- Am Hüttenberg 2, DGH 

Ehringen: 
- Oberstraße 45, Feuerwehrgerätehaus 

 
6.5 Straßenbeleuchtung 

 

Es wird darum gebeten, die nächtliche Beleuchtung in den Straßen Steenweg (Ehringen), Kasseler 
Straße und Lukas-Alsberg-Allee zu kontrollieren. 
 
6.6 Betrieb Scheune Benfelder Straße 
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Herr Kramer rät an, den Betrieb in der Scheune an der Ecke Benfelder Straße/Erpeweg zu kontrollieren. 
Gem. Auskunft des Bürgermeisters handele sich hierbei um ein Privatgelände, auf dem kein Gewerbe-
betrieb angemeldet sei. 
 
6.7 Wiederherstellung Straßenbelag Breslauer Straße 

 

Herr Kramer merkt an, den Straßenbelag in der Breslauer Straße mittels Wiederaufbringen einer Fein-
schicht in den ausgehobenen Bereichen wieder verkehrssicher herzustellen. 
 
6.8 Weidensterben durch Weidenbohrer 

 

Herr Siebert macht auf Schäden durch den Weidenbohrer aufmerksam, welche mittlerweile auch in hei-
mischen Regionen auftreten. Er bittet insbesondere um Kontrolle der Weiden am Radweg Volkmarsen – 
Ehringen. 
 
 
Ausschussvorsitzende Ute Moldenhauer schließt die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und be-
dankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme. 
 
 
 
 
Ute Moldenhauer Miriam Wiegand 
Ausschussvorsitzende Schriftführerin 

 



Stadt Volkmarsen  
 

Kenntnisnahme  
Drucksache KN-25/2024  
- öffentlich - Datum: 15.04.2024 

 

Aktenzeichen BV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Umweltausschuss 23.04.2024 zur Kenntnis 
 
Ortsbesichtigung: Gewässerbau - Renaturierungsmaßnahmen an der Watter und Twiste 
 
Kenntnisnahme: 
Vor Ort werden die Renaturierungsmaßnahmen an der Watter und Twiste besichtigt. 
 
 
 
 
_________________ 
Bernd Pfeiffer 



Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-69/2024  
- öffentlich - Datum: 15.04.2024 

 

Aktenzeichen BV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.04.2024 vorberatend 
 
Ortsbesichtigung: Straßen, Wege, Plätze - Priorisierung Straßenbaumaßnahmen 
 
Sachdarstellung: 
Zuletzt hat der BUA am 04.09.2023 sich die Straßen „Kresspfuhl“ und „Alter Born“ in Külte angese-
hen und beschlossen, zunächst die Bauzeitenpläne der Fa. Goetel in Erfahrung zu bringen. Weiter-
hin sollten Kostenermittlungen zur Instandsetzung der besichtigten Straßen erstellt und vorgelegt 
werden. 
 
Leider liegen der Verwaltung immer noch keine Bauzeitenpläne zum Glasfaserausbau vor. 
Die Vorlage dieser Pläne sollte vor einer detaillierteren Priorisierung abgewartet werden. 
 
Im Altstadtbereich wurden bereits einige schadhafte Pflasterbereiche (insbesondere in Kurven) 
durch Asphaltdecken ersetzt (zuletzt Straße „Siebenbürgen“). Die Verwaltung wurde nunmehr auf 
größere Fugen im Pflasterbelag der Straße „Obere Stadtmauer“ im Bereich zwischen den Einmün-
dungen „Siebenbürgen“ und „Fischerstraße“ hingewiesen. 
Die Kosten für die Asphaltierung dieses ca. 155 qm großen Abschnittes werden auf 23.500,00 Euro 
geschätzt. 
Der BUA wird um Besichtigung des Straßenabschnittes gebeten. 
 
Folgende weitere Infos zur Kenntnis: 
 
Kresspfuhl: 
 
Zwischenzeitlich wurde seitens der Verwaltung eine Kostenschätzung erstellt. 
Demnach belaufen sich die geschätzten Baukosten für die Herstellung einer beidseitigen Bord- an-
lage und Auftragen einer neuen Asphaltdeckschicht im ca. 200 m langen Ausbaubereich auf ca. 
113.000,00 Euro. 
Inbegriffen ist auch die Herstellung von 4 Regeneinläufen, damit das anfallende Oberflächenwasser 
frühzeitig abgeleitet werden kann. 
 
Alter Born: 
 
Zwischenzeitlich wurde seitens der Verwaltung eine Kostenschätzung erstellt. 
Demnach belaufen sich die geschätzten Baukosten für das Auftragen einer neuen Asphaltdecke (ca. 
420 qm) auf ca. 24.000,00 Euro. 
 
 



Drucksache VL-69/2024 Seite - 2 - 

 
Hakenberg: 
 
Der beschlossene Bebauungsplan ist zwischenzeitlich in Kraft getreten und die dazugehörige Flä-
chennutzungsplanänderung vom Regierungspräsidium genehmigt worden. Die erforderlichen Er-
schließungsarbeiten (Kanalhausanschluss) wurden bei der KBN beantragt und genehmigt.  
Nach erfolgter Glasfaserverlegung können die Asphaltierungsarbeiten (zusammen mit dem sich an-
schließenden Feldweg) ausgeschrieben und vergeben werden.   
 
Henzenkamp (1): 
 
Die KBN hat hier die bauausführende Firma (L 3075) mit der Ausführung von Kanalbauarbeiten 
beauftragt, welche in den nächsten Wochen ausgeführt werden. Die vorh. Asphaltdecke wird dafür 
auf einer Länge von ca. 125 m und einer Breite von ca. 1,7 m aufgebrochen (siehe nachfolgenden 
Planausschnitt): 
 

 
 
Das von der KBN beauftragte Ingenieurbüro hat die Kosten (auf der Grundlage der alten Preise aus 
dem Jahr 2022) für die unterschiedlichen Straßenwiederherstellungsvarianten auf gesamter Stra-
ßenbreite (6,00 m) für die Stadt errechnet: 
Str.-Wiederherstell. nur in Kanaltrasse      29.000,- € KBN          
Str.-Wiederherstell. mit Unterbau       82.000,- € Stadt 
Str.-Wiederherstell. ohne Unterbau (neue Trag- u. Deckschicht – 2 Schichten) 50.000,- € Stadt 
Aufbau einer neuen Asphalttragdeckschicht  (1 Schicht)    36.000,- € Stadt 
 
Aufgrund von Kostensteigerungen wird die bauausführende Firma die nachträglichen Arbeiten nicht 
zu den gleichen Konditionen ausführen. Die Kosten für die nachfolgende Variante werden der 
Grundlage aktuell angebotener Preise wie folgt geschätzt: 
Aufbau einer neuen Asphaltdeckschicht      21.500,- € Stadt 
 
Die Verwaltung empfiehlt für diesen Straßenabschnitt, die vor Ort tätige Baufirma im Zuge der be-
vorstehenden Kanalbauarbeiten mit dem Aufbau einer neuen Asphaltdeckschicht auf der gesamten 
Straßenbreite zu beauftragen. 
 
Henzenkamp (2): 
 
Der BUA hatte sich in seiner Sitzung am 29.03.2023 den unterhaltungsbedürftigen Wegeabschnitt 
zwischen der einmündenden Wege-/Grabenparzelle bis zur Kläranlage angesehen und beschlos-
sen, dass eine Sanierung des Teilstückes nicht unbedingt notwendig sei.  
Da zukünftig viele Radfahrer über diesen Weg (beschädigte durch Baustellenumleitungsverkehr) in 
die Innenstadt bzw. in Richtung Warburg geführt werden, empfiehlt die Verwaltung (im Zuge der 
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vorgenannten Kanal-/Straßenbaumaßnahme) in diesem Wegeabschnitt (Länge von ca. 150 m; bis 
kurz vor der Einfahrt zum Kläranlagengrundstück) ebenfalls eine weitere Asphaltdeckschicht aufzu-
bauen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 24.000,00 Euro inkl. Wiederherstellung der Banket-
ten. Kosten für die Baustelleneinrichtung/-räumung könnten so eingespart werden.  
 
Der BUA wird um Beratung und Priorisierung gebeten. 
Im Pool der priorisierten Straßen befindet sich derzeitig: Hakenberg, Am Gertenberg und Ammen-
häuser Straße 
Eine Priorisierung steht noch aus für: Am Stadtbruch, Kresspfuhl, Alter Born, Henzenkamp und 
Obere Stadtmauer 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss berät über die Priorisierung der besichtigten Straßen und 
beschließt folgendes: 
 
…… 
 
 
 
 
_________________ 
Bernd Pfeiffer 



Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-70/2024  
- öffentlich - Datum: 15.04.2024 

 

Aktenzeichen BV-BM 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.04.2024 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 07.05.2024 beschließend 

 
Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen 
6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge", 
Kernstadt 

I. Beschluss über die Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss) 
II. Beschluss über die Durchführung der Verfahren nach dem Baugesetzbuch 

 
Sachdarstellung: 
Die städtische Kindertagesstätte ist am Standort Gerichtsstraße 1 untergebracht. Aufgrund der feh-
lenden Erweiterungsmöglichkeiten sollen die drei Gruppen der städtischen Kindertagesstätte in 
den fünfgruppigen Neubau im Bereich der benachbarten Kasseler Straße umziehen. Durch den 
Neubau kann die Stadt Volkmarsen das Angebot, insbesondere in den U3-Bereichen, erweitern. 
Der Flächennutzungsplan stellt den Bereich des künftig leerstehenden Gebäudes in der Gerichts-
straße 1 als „Gemeinbedarfsfläche“ dar. Der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnde Be-
bauungsplan setzt für das Grundstück eine „Fläche für Gemeinbedarf“ fest. Die Flächen für das 
Technikgebäude eines Telekommunikationsunternehmens werden ebenfalls also solche verbind-
lich festgelegt. Das Gebäude in der Gerichtsstraße 9b, welches aktuell von der Unternehmens-
gruppe Bathildisheim e.V. als Werkstätte genutzt wird, ist in dem Bebauungsplan als Sonderge-
bietsfläche mit der Zweckbestimmung „Einkauf“ festgesetzt.  
Das künftig leerstehende Gebäude in der Gerichtsstraße 1 darf aufgrund der bestehenden Festset-
zungen ausschließlich einer dem Gemeinbedarf zugeordneten Nutzung dienen. Hierfür besteht 
aufgrund der Neuausrichtung in der Kindergartenfachplanung kein Bedarf. Die Stadt Volkmarsen 
vernimmt allerdings eine Nachfrage nach Flächen, auf denen die Unterbringung von nicht wesent-
lich störenden Gewerbebetrieben möglich ist. Der Bereich bietet aufgrund der städtebaulichen 
Struktur das Potential eine gemischte Nutzung auszuweisen.  
Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen wird vorgeschlagen in ein beschleunig-
tes Verfahren einzutreten, um der potentiellen Gemeinbedarfsbrache eine neue Nutzung zuzufüh-
ren. Im beschleunigten Verfahren können die Verfahrenserleichterungen des vereinfachten Verfah-
rens angewendet werden, der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.  
 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen darf im beschleunigten Verfahren 
nur geändert werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche von insgesamt weniger als 20 000 
Quadratmetern (hier: 12 165 Quadratmeter) und kein Vorhaben begründet wird, welches einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen (hier: keine Pflicht zur Durchführung ei-
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ner Umweltverträglichkeitsprüfung). Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB ge-
nannten Schutzgüter (hier: keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) oder dafür bestehen, dass bei der 
Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (hier: kein Ermöglichen eines Betriebs, 
welcher eine Emission, einen Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes unmittelbar oder 
später innerhalb oder außerhalb des Betriebs zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit oder die Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe beteiligt sind) zu 
beachten sind. 
 
Ziel der Bauleitplanung: 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt Volkmarsen eine potentielle Ge-
meinbedarfsbrache im Siedlungskörper abzuwenden. Durch die Änderung des Bebauungsplanes 
soll daher eine Mischgebietsfläche ausgewiesen und ein Potential für die Entwicklung und Erweite-
rung bestehender nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe geschaffen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Beschluss über die Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss) 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt in das Verfahren zur 6. 
Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite/Vor dem Walderberge" in 
der Gemarkung Volkmarsen gemäß § 2 Absatz 1 BauGB einzutreten. Der anliegende Plan 
mit gekennzeichnetem Geltungsbereich (Anlage 7) wird Bestandteil des Beschlusses. 
 

II. Beschluss über die Durchführung der Verfahren nach Baugesetzbuch 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt die Durchführung des 
Verfahrens nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Es ist das beschleunigte Verfahren 
nach § 13a Baugesetzbuch (beschleunigtes Verfahren) anzuwenden. Hierbei sind die Vorga-
ben nach § 13a Absatz 2 und 3 Baugesetzbuch umzusetzen.  
 
Anlage(n): 

(1) 01_StaVo-DTK25 
(2) 02_StaVo-RPN2009.pdf 
(3) 03_StaVo-FNP 
(4) 04_StaVo-rk-BPlan 
(5) 05_DOP20-BPlan 
(6) 06_Geltungsbereich 
(7) 07_StaVo-Planteil 
(8) 08_StaVo-Begründung 

 
 
 
_________________ 
Benjamin Mielke 
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Planvermerke für die Neubekanntmachung gem. § 6 (6) BauGB

Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) der Baunutzungsverordnung

(BauNVO) und der Planzeichenverordnung

(PlanzV 90) in der zur Zeit des Aufstellungsbeschlusses gültigen Fassung.

1. Aufstellungsbeschluss

durch die Stadtverordnetenversammlung am 28.05.2015.

Öffentlich bekannt gemacht am 21.08.2015.

2. Offenlegung des Planentwurfs gem. § 3 (2) BauGB

Öffentlich bekannt gemacht am 21.08.2015.

Die öffentliche Auslage wurde vom 31.08.2015 bis 02.10.2015 durchgeführt.

3. Einholen der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gem. § 4 (2) BauGB

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

sind mit Schreiben vom 17.08.2015 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert

worden.

4. Neubekanntmachung

Der Flächennutzungsplan in der Fassung vom 01.11.2018 ist am ……………………..

ortsüblich bekannt gemacht worden.

.................................................................................................................

(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)

Der Bürgermeister

         Wir bitten jedoch zu beachten, dass die Veröffentlichung im Internet nicht

die Rechtsverbindlichkeit der Originalpläne ersetzt. Nur der Originalplan

gibt im Sinne des BauGB die gültige Rechtslage wieder.

0 5 .  0 4 .  2 0 2 4F L Ä C H E N N U T Z U N G S P L A N
S tä d tis c h e  D a rs te llu n g e n  in n e r h a lb  d e s  r ä u m lic h e n  G e ltu n g s b e r e ic h e s  d e r 6 . Ä n d e r u n g  
d e s  B e b a u u n g s p la n e s  " In  d e r g r o ß e n  W itt m a rz w e ite  / V o r d e m  W ald e r b e r g e "

h ie r: W o h n b a uflä c h e n, g e m isc hte B a uflä c h e n, G e m ein b e d arfsflä c h e n Z w e ck b e stim m u n g
 K u ltu r s o w ie  S o n d e r b a u flä c h e n  Z w e c k b e s i m m u n g  E in k a u f



0 5 .  0 4 .  2 0 2 4B E B A U U N G S P L A N
R e c htskräftig e, v erb in dlic h e F e sts etz u n g e n n a c h d er A rt d er a llg e m ein e n N utz u n g in n erh alb  
d e s  r ä u m lic h e n  G e ltu n g s b e r e ic h e s  d e r 6 . Ä n d e r u n g  d e s  B e b a u u n g s p la n e s  " In  d e r 
g r o ß e n  W itt m a rz w e ite  / V o r d e m  W ald e r b e r g e "

h ie r: A llg e m e in e s  W o h n g e b ie t, M isc h g e bie t, F lä c h e fü r G e m ein b e d arf Z w e ck b e stim m u n g 
P o st u n d s o zia le n Z w e ck e n d ie n e n d e G e b ä u d e u n d E in ric htu n g e  s o w ie  S o n d e r g e -
b ie ts flä c h e n  Z w e c k b e s i m m u n g  E in k a u f



0 5 .  0 4 .  2 0 2 4D I G I T A L E S  O R T H O P H O T O
R e aln utzu n g in n erh alb d es rä u m lich e n G eltu n gsb ereich es d er 6. Ä n d eru n g d es B e b a u u n gs-
p la n e s  " In  d e r g r o ß e n  W itt m a rz w e ite  / V o r d e m  W ald e r b e r g e "

h ie r: s ü d lic h e r T e ilb e r e ic h  v e rs ie g e lte  F lä c h e  m it H a u s g ä rte n , n ö r d lic h e r T e ilb e r e ic h  
B a u m b e s ta n d  u n d  H a u s g ä rte n , v e rs ie g e lte  F lä c h e  d e u tlic h  u n te r g e o r d n e t



1

Walderberge
703/6

9

9a

588/1

Ev. Kirche

801/1

12

12a

40/46

40/30

9

9b

596/4

4g

4d

4c

4f

4e

4b

4a

7a

Warburger Straße

40/44

40/14

40/10

45/14

45/13

45/12

45/7
39/6

38

575/5

575/4

19

10

gegenseitigen Achtung

40/49

40/48

40/29

101/17

101/16

101/15

803/6

13

4a

17

15

5
7

11

1

5

3

7

10

6

4

3

2

1

17

15

16

19

18

13

20

Kasseler Straße

G
erichtsstraße (L 3075)

Platz der

94/14

40/28

806/11

806/10

806/8

805/20

805/19

805/18

804/1

799/11

312

294

293
292

600/3

600/2

597/3

597/2

575/2

572/3

570/2

566/1

561/1

560/2

558/1

601/3

547/3

546/7

540/1

539/1

535/1

534/4

315

314/4

314/3

314/2

313/1

1270/316

1244/537

1243/536

881/314

803/4

6

4

Erpeweg

40/27

806/9

802/15

801/25 801/24

585/1

574

572/2

296

295

601/2

532/2

323

322/1

321/2

319/3

318/4

318/3

17

16

8

18

21

1

15
a

15

4

2A

Vor dem

Ka
ss

el
er

 S
tra

ße94/17

Kasseler Straße

Benfelder Straße

37

101/12

100/4

89/2

89/1

48/6

48/2

20/2

18/4

3/3

2/10

2/9

1/2

13

40/55

15

40/54

40/509

11

40/26

45/11

45/10

619/9 617/5

8
619/8

617/4

619/3

3a

15
b

Warb
urg

er 
Stra

ße

139

40/25

40/24

801/26

26/7

26/5
15

2
3

555/5
554/1

553/1

552/5

552/4

551/1
550/4

1047/1

533/9

40/52

40/51

19
16

94/16

101/14

813/8

14
29

25

21

23

27

22

31

15

Obe
re 

Stad
tm

au
er

300

297/1

290

288/3

288/2

320/1

6

7

809/6

809/5

808/3

629/2

627/4

620/2

619/4

318/2

317/1

859/620

545/5

545/6

545/7

3A

11

7

9

545/3

1237/311

534/7

11

534/3

2a

2

2/11

544/2

13

45/9

801/28

26/4

1

2/7

533/8

Lu
ca

s-
Al

sb
er

g-
Al

le
e

14
Kasseler Straße

94/15

40/38

101/13

46/4

HsNr. 9A

0 5 .  0 4 .  2 0 2 4R Ä U M L I C H E R  G E L T U N G S B E R E I C H
d e r 6 . Ä n d e r u n g  d e s  B e b a u u n g s p la n e s  " In  d e r g r o ß e n  W itt m a rz w e ite  / V o r d e m  W al-
d e r b e r g e "

G r ö ß e : 3 5 .8 1 5  Q u a d r a t m e te r



ART DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO]
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DENKMÄLER NACH LANDESRECHT

FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB]

VERSORGUNGSLEITUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB]

BIN D U N G EN FÜ R DIE ER H ALTU N G V O N B Ä U M EN, STR Ä U C HER N U N D S O NST. BEFPLA N-
ZUNGEN  [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB]

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT  [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

IV. AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich festgesetzt. 
Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 38 815 Quadratmeter.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzwei-
te / Vor dem Walderberge" [§ 9 Abs. 7 BauGB, Ziffer 15.13 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) fest-
gesetzt.

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 - 21 BauNVO]

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Absatz 1 Nummer 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO durch Festsetzung 
der überbaubaren Grundfläche sowie Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Für die Baugebiete wird das Maß der baulichen 
Nutzung entsprechend der Planzeichnung bestimmt.

überbaubare Grundstücksfläche

[1.1]

[1.4]

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen 
festgesetzt.

[1.6]

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, Ziffer 3.5 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne][1.6.1]

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere, insbesondere von Vögeln, ist es nicht zulässig, Bäume, die außerhalb des Wal-
des, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen;
zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen. 

KAMPFMITTEL

Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen 
zu unterbrechen und das Regierungspräsidium Kassel bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschal-
ten.

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, 
z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in un-
verändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen so-
fort zu unterbrechen und der Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich bezüglich der Festlegung der 
weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

BODENSCHUTZ
Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. Mutterboden, der bei der Errichtung 
und Veränderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, 
ist gem. § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

Gebäude für Wohnen, Wirtschaft, Gewerbe oder öffentliche Zwecke mit Hausnummer

Grenze der Flur[1.23]

[1.24]

[3.1]

[3.2]

[3.4]

[3.5]

[3.7]

TEIL B PLANZEICHNUNG

MAGISTRAT DER STADT
VOLKMARSEN

VOLKMARSEN,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bauamt)

GEMARKUNG VOLKMARSEN
FLUR 018 / 037 / 038
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 05. 04. 2024

ÄNDERUNG
DATUM NAME

MAßLEISTE

0 10050

Gemäß § 14 Absatz 2 BauNVO sind die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur 
Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen in den Baugebieten ausnahmsweise zulässig.

[1.2]

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig. Das Gleiche gilt 
für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB, Ziffer 15.3 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

Die zur Versorgung des Baugebietes notwendigen Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

[1.6.2]

[1.7]

[1.11]

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

LICHTENFELS,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bioline).

PRIVATE UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

Private Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Ziffer 9. der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  [1.12]

GESTALTUNG UND BEGRÜNUNG VON GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN UND BAULICHEN ANLA-
GEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

Für die Gebäude sind Sattel-, Walm-, Flach- oder versetzte Pultdächer vorgeschrieben. Die Dachneigung muss 5° bis 
35° Grad betragen. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind in die Gesamtgestaltung des Daches zu integrieren. 
Flachdächer sind nur dann zulässig, wenn sie extensiv begrünt und dauerhaft gepflegt werden (Mindestaufbau von 6 Zen-
timeter durchwurzelungsfähigem Substrat). Ausgenommen hiervon sind die notwendigen Flächen für technische Anlagen 
oder Anlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

[2.1]

BAUWEISE UND STELLUNG BAULICHER ANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO]

Die Bauweise wird gemäß § 22 Absatz 1 BauNVO als offene Bauweise (o) festgesetzt. Die Flächen für den Gemeinbedarf 
unterliegen einer abweichenden Bauweise (a). Hier sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die Länge der 
Hausformen darf maximal 70,0 Meter betragen.

[1.5]

Zweckbestimmung Stellplätze[1.7.1]
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III NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE [§ 9 Abs. 6 BauGB]

In den Baugebieten sind Zufahrten, Geh- und Fahrwege sowie ebenerdige Stellplätze in wasserdurchlässigem Aufbau her-
zustellen, wenn dem keine wasserwirtschaftlichen oder sonstige öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstehen.

[1.14]

Stellplätze sind durch geeignete Bäume, Hecken oder Sträucher abzuschirmen. Für je 5 Stellplätze ist ein standortgeeigne-
ter Baum in einer unbefestigten Baumscheibe von circa 4 bis 6 Quadratmeter zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Zur 
Sicherung der Baumscheiben sind, sofern möglich, geeignete Schutzvorrichtungen, wie z. B. Abdeckgitter, vorzusehen. 

[1.15]

Im Baugebiet ist das Einbringen von wasserundurchlässigen Folienabdeckungen unzulässig. Die gärtnerische Anlage von 
Flächen mit Schotter oder Kiesmaterial ist nicht zulässig und kann aufgrund der reduzierten Vegetation und des fehlenden 
Oberbodens nicht als Grünfläche gewertet werden. Bodenversiegelungen sind nach § 1a BauGB auf das notwendige Maß 
zu begrenzen.

[1.16]

[1.18] Erhaltung: Bäume
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Ziffer 13.2.2 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

unbewegliche Kulturdenkmale [§ 9 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 2 Abs. 1 HDSchG, Ziffer 14.3 der Anlage zur Planzeichen-
verordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  D

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE

[3.6]

Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 

4.1 Aufstellungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen hat die Einleitung in das Verfahren zur 6. Änderung des Bebauungsplanes                
"In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge" in ihrer Sitzung am 12. 02. 2021 gefasst. Der Beschluss ist am 03. 12. 2021 
ortsüblich bekannt gemacht worden.

4.2 Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentliche Auslage des Planentwurfs und der Begründung im Zeitraum vom  03. 12. 
2021 bis zum  03. 12. 2021 . Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am  03. 12. 2021.

4.3 Beteiligung der Behörden
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom  03. 12. 2021 über die Entwicklungsabsichten der 
Stadt Volkmarsen unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom  03. 12. 2021 bis zum  03. 12. 2021 
aufgefordert. 

4.6. Satzungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen hat die 6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / 
Vor dem Walderberge nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen in ihrer Sitzung am 30. 12. 1991 als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Das Ergebnis der über die Berücksichtigung der Stellungnahmen (Abwägung) 
wurde mit Schreiben vom  03. 12. 2021 mitgeteilt.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Hendrik Vahle, Bürgermeister

4.7 Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Hendrik Vahle, Bürgermeister

4.8 Inkraftsetzung
Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung eingesehen werden kann, ist am 12.  11.  2020 
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist die 6. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / 
Vor dem Walderberge" wirksam geworden.

Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Volkmarsen unter Darlegung des 
die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach§ 214 (2a) BauGB 
beachtlich sind.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Hendrik Vahle, Bürgermeister

M I
Mischgebiete [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO, Ziffer 1.2.3 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bau-
leitpläne]

[1.1.1]

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.
Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Gartenbaubetriebe. Die Verkaufsfläche (Einzelhandelsnutzung) wird auf 
400 Quadratmeter für das jeweilige Geschäft begrenzt.

[1.1.1.1]

Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO, die überwiegend durch gewerbliche 
Nutzung geprägt sind, sind in Verbindung mit § 1 Absatz 5 BauNVO unzulässig. 

[1.1.1.2]

Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO außerhalb der in Ziffer 1.1.1.2 bezeichneten Teile des 
Gebietes sind in Verbindung mit § 1 Absatz 6 BauNVO auch ausnahmsweise nicht zulässig.

[1.1.1.3]

SO Sonstige Sondergebiete [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO, Ziffer 1.3.1 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Plan-
zeichen für Bauleitpläne]

[1.1.2]

Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird die Zweckbestimmung der "Sonstige Sondergebiete" der Nutzungsart "Einkauf [EINKAUF]" 
zugeordnet.

[1.1.2.1]

In den sonstigen Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "Einkauf" sind Einzelhandesbetriebe mit folgenden Sortimenten
zulässig. Für die Verkaufsflächen (VK) werden gemäß § 16 Absatz 5 BauNVO folgende Größen festgesetzt:

Lebensmittelvollsortiment maximal 750 Quadratmeter Verkaufsfläche
Getränkemarkt maximal 350 Quadratmeter Verkaufsfläche

Einkauf
EINKAUF

[1.1.2.2]

1
MI II

0,3 0,6

o SD/ WD/
FD/ PD

2
MI II

0,4 0,8

o

3
SO II

0,6 1,2

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise Dachform

Zahl der
Vollgeschosse

Geschossflächen
zahl

Baugebietesbezeichnung

SD/ WD/
FD/ PD

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung innerhalb 
des Baugebietes [Punkt 15.14 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990]

[1.3]

StVERKEHRSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF [§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB]

Flächen für den Gemeinbedarf [§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Ziffer 4.1 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bau-
leitpläne]  

[1.8]

Einrichtungen und Anlagen: sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichutngen[1.8.1]

Einrichtungen und Anlagen: kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichutngen[1.8.2]

VERKEHRSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Straßenverkehrsfläche, öffentlich [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.1 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Plan-
zeichen für Bauleitpläne]  

[1.9]

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.3 der Anlage zur Planzeichenverord-
nung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

[1.10]

Zweckbestimmung Fußgängerbereich [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.3 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, 
Planzeichen für Bauleitpläne]  

[1.10.1]

Zweckbestimmung Dauerkleingarten[1.12.1]

öffentliche Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Ziffer 9. der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  [1.13]

Zweckbestimmung Parkanlage[1.13.1]

[1.19] Anpflanzen: Bäume
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Ziffer 13.2.1 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

[1.20] Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Ziffer 13.2.1 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

SONSTIGE PLANZEICHEN

Flurstücksgrenze und Grenzpunkt 

103/24
Flurstücksbezeichnung

[1.21]

[1.22]

ALLGEMEINER SCHUTZ WILD LEBENDER TIERE UND PFLANZEN (§ 39 BNatSchG)

Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat in natürlichen Materialfarbtönen zu erfolgen. Grell leuchtende Farben sind nicht 
zulässig.

[2.2]

In den "Mischgebieten" sind mindestens 40 Prozent der nicht überbaubaren Grundstücksflächen als Grünflächen an-
zulegen und zu unterhalten.

[2.3]

GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN UND WERBEANLAGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO]

Als Einfriedungen sind Holz- und Metallzäune ohne Sockel in einer Höhe von max. 2,0 Meter zulässig. Mauern sind bis 
zu einer max. Höhe von 1,0 Meter zulässig. An Eckgrundstücken darf der Bewuchs oder die Mauer an den zur Verkehrs-
fläche orientierten Seiten nicht höher als 0,75 Meter sein.

[2.4]

Müllbehälter sind auf dem Grundstück so anzuordnen, dass sie von der Straße aus nicht sichtbar sind. Container- und 
Abstellplätze für sonstige Abfallbehälter sind mit Buschwerk entsprechend der Pflanzliste zu umpflanzen.

[2.5]

Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie sich in Größe und Farbgebung den zugehörigen baulichen Anlagen unter-
ordnen. Die Werbeanlagen sind nur an Gebäuden und nur an dem jeweiligen Ort der Leistung zulässig. 

[2.6]

Die DB Netz AG und die Stadt Volkmarsen als Trägerin der Planungshoheit übernehmen keine Kosten für die Errichtung 
von Lärmschutzmaßnahmen. Spätere Forderungen wegen ungeeigneter Zuordnung der Flächen bzw. unzureichender 
Schutzmaßnahmen müssen ebenfalls zurückgewiesen werden.

[3.3]

BAHNANLAGEN

STRASSENBAULASTTRÄGER
Aufgrund eventueller Emissionen der Kreis- oder Landesstraßen können weder gegen den Straßenbaulastträger noch ge-
gen die Stadt Volkmarsen als Trägerin der Planungshoheit Ansprüche geltend gemacht werden. Kosten oder anteilige Kos-
ten für Schutzmaßnahmen werden ebenfalls nicht übernommen.

[3.8]

Im Auftrag der 
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6. Änderung des Bebauungsplanes
"In der großen Wittm arzweite / Vor de m W alderberge"

GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE [§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB, Ziffer 15.5 
der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

[1.17]

Gehrechte zu Gunsten der Allgemeinheit[1.17.1]

[1.17.2]

[1.17.3]

Fahrrechte

Leitungsrechte

G

F

L

4
II

a SD/ WD/
FD/ PD

--

--

--

----



 

BEGRÜNDUNG  [gem. § 9 Abs. 8 BauGB] 
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VORBEMERKUNGEN 

Den Kommunen muss gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 

2 Hessische Verfassung und § 1 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung das Recht gewährleistet 

sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver-

antwortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt auch die Aufstel-

lung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen  

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB.  

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen Nutzun-

gen von Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches  (BauGB), der Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) sowie der jeweiligen Landesgesetze.  

Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächendarf darf im beschleunigten Ver-

fahren nur geändert werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche von insgesamt weniger als  

20 000 Quadratmetern (hier: 12 165 Quadratmeter) und kein Vorhaben begründ et wird, welches 

einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen (hier: keine Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung). Das beschleunigte Verfahren ist auch ausge-

schlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-

stabe b BauGB genannten Schutzgüter (hier: keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der 

Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) oder dafür 

bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 

von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes -Immissionsschutzgesetzes (hier: kein Er-

möglichen eines Betriebs, welcher eine Emission, einen Brand oder eine Explosion größeren 

Ausmaßes unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des Betriebs zu einer ernsten Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere ge-

fährliche Stoffe beteiligt sind) zu beachten sind.  

Im beschleunigten Verfahren kommen die Verfahrenserleichterungen nach § 13 Abs. 2 und 3 

BauGB zur Anwendung. Wird ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren geändert, so ist 

ortsüblich bekannt zu machen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. Im Fall des 

vereinfachten Verfahrens kann auf die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

verzichtet werden.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden erfolgt gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

durch Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener  Frist. Die Vorschriften über die 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung sollen der vollständigen Ermittlung und zutreffenden 

Bewertung der von der Planung berührten Belange dienen. Die auf diese Weise ermittelten und 

bewerteten Umweltbelange sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7  BauGB einzubeziehen.  

Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB ist der Bebauungsplan als Satzung zu beschließen. Erst mit dem 

Satzungsbeschluss trifft das zuständige Gemeindeorgan die abschließende Abwägungsentschei-

dung. Die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-

chung, dass der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wurde, ein (§ 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB).   

Volkmarsen, April  2024 

- Bauamt -
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Die Gemeinde hat nach § 2a Satz 1 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 8 BauGB im Bebauungs-

planverfahren dem Planentwurf eine Begründung mit den Inhalten nach § 2a Satz 2 Nr. 1 und 

Nr. 2 BauGB beizufügen.  

1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Planungsanlass und Planerfordernis 

Die städtische Kindertagesstätte ist am Standort Gerichtsstraße 1 untergebracht. Aufgrund der 

fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten sollen die drei Gruppen der städtischen Kindertagesstätte 

in den fünfgruppigen Neubau im Bereich der benachbarten Kasseler Straße umziehen. Durch 

den fünfgruppigen Neubau kann die Stadt Volkmarsen das Angebot, insbesondere in den U 3-

Bereichen, erweitern.  

Der Flächennutzungsplan stellt den Bereich des künftig leerstehenden Gebäudes in der Gerichts-

straße 1 als „Gemeinbedarfsfläche“ dar. Der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnde Be-

bauungsplan setzt für das Grundstück eine „Fläche für Gemeinbedarf“ fest. Die Flächen für das 

Technikgebäude eines Telekommunikationsunternehmens  werden ebenfalls also solche verbind-

lich festgelegt. Das Gebäude in der Gerichtsstraße 9b, welches aktuell von der Unternehmens-

gruppe Bathildesheim e.V. als Werkstätte genutzt wird, ist in dem Bebauungsplan als Sonderge-

bietsfläche mit der Zweckbestimmung „Einkauf“ festgesetzt.  

Das künftig leerstehende Gebäude in der Gerichtsstraße 1 darf aufgrund der bestehenden Fest-

setzungen ausschließlich einer dem Gemeinbedarf zugeordneten Nutzung dienen. Hierfür be-

steht aufgrund der Neuausrichtung in der Kindergartenfachplanung kein Bedarf. Die Stadt Volk-

marsen vernimmt allerdings eine Nachfrage nach Flächen, auf denen die Unterbringung von nicht 

wesentlich störenden Gewerbebetrieben möglich ist. Der Bereich bietet aufgrund der städtebau-

lichen Struktur das Potential  eine gemischte Nutzung auszuweisen.  

1.2 Ziel der Planung 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen Nut -

zungen auf den verfahrensgegenständlichen Flächen  nach Maßgabe des Baugesetzbuches, der 

Baunutzungsverordnung sowie der Hessischen Bauordnung.  

Mit der Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt Volkmarsen eine potentielle Ge-

meinbedarfsbrache im Siedlungskörper abzuwenden. Durch die Änderung des Bebauungsplanes 

soll daher eine Mischgebietsfläche ausgewiesen und ein Potential für die Entwi cklung und Erwei-

terung bestehender nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe geschaffen werden.  

1.3 Zweck der Planung 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes soll  die städtebauliche Entwicklung und Ordnung ge-

sichert werden, welche durch rechtsverbindliche Festsetzungen gewährleistet werden soll. 



Begründung zur 6. Änderung des Bebauungsplanes " In der großen 

Wittmarzweite / Vor dem Walderberge“ 

 

8 

Daher ist es die Aufgabe der Planung die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) planungsrechtlich zu sichern. Durch 

die Änderung des Bebauungsplans soll  eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine 

dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. 

Gleichzeitig soll die Planung dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 

natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.  

1.4 Ausgangssituation 

1.4.1 Räumliche Lage 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans befindet sich im nordöstli-

chen Stadtgebiet von Volkmarsen, zwischen den Erschließungsanlagen „Erpeweg“, „Gerichts-

straße“ und „Kasseler Straße“. 

 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 38.815 Quadratmetern . Die genaue Lage und Abgren-

zung des räumlichen Geltungsbereiches ist dem Planteil zu entnehmen.  

Abb i ldung 1   

Verortung räumlicher Geltungsbereich  
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1.4.2 Städtebauliche und gründordnerische Bestandanalyse  

Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet wird über die vorhandenen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage er-

schlossen. Ein Anschluss an die überörtlichen Straßen ist bereits vorhanden. 

Realnutzung 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich verschiedene Nutzungen. Im Norden 

des Geltungsbereiches befinden sich Flächen für den Gemeinbedarf, hier das Haus Dr. Brock -

Heimatmuseum und Geschichtswerkstatt, die Kindertagesstätte der Stadt Volk marsen sowie im 

Zentrum des Plangebietes die Werkstätten des Bathildesheim e.V.. Im südwestlichen Teilbereich 

befindet sich ein Einzelhandelsbetrieb, der ein Lebensmittelvollsortiment und einen Getränke-

markt betreibt. Nördlich des Einzelhandels befindet si ch die ehemalige und nun leerstehende 

Kindertagesstätte. Im Osten des Plangebietes befindet sich ein Betrieb für Garten- und Land-

schaftsbau sowie ein Betrieb für Altgold -Recycling. Die beschrieben Nutzungen sind von der 

Wohnnutzung in Form einer Einfamilienhausbebauung umgegeben.  

Vegetation und Biotopfunktion  

Der räumliche Geltungsbereich ist bereits bebaut und beinhaltet typische Strukturen des Sied-

lungsbereiches. Ein Großteil der Flächen stellt sich als strukturarmer und intensiv gepflegter 

Hausgarten mit einem prägenden Baumbestand dar. Der Geltungsbereich w ird durch eine öf-

fentliche Grünanlage gequert.  

Planerische Ausgangslage 

Regionalplan Nordhessen 2009 / Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch Raumord-

nungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Hierfür hat die obers te 

Landesplanungsbehörde auf Grundlage von § 4 HLPG den Regionalplan Nordhessen 2009 und 

den Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 beschlossen.  

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Dabei 

unterscheidet das Raumordnungsgesetz in § 3 Abs. 1 ROG zwei verschiedene Arten von Festle-

gungen.  

Grundsätze der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Raumordnungsgesetz  

Die Beurteilung der Grundsatzfestlegungen umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG allgemeine 

Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfol-

gende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Die Grundsätze der Raumordnung sind 

in sogenannten „Vorbehaltsgebieten“ planzeichnerisch festgelegt. Ein „Vorbehaltsgebiet“ ist 

ein Gebiet, welches bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten 

bleiben soll, dem bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder 

Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist.  

 

Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Raumordnungsgesetz  

Zielfestlegungen sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von räum-

lich und sachlich bestimmbaren, vom Träger des Landes - oder der Regionalplanung 
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abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungs-

plänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. Ziele der Raumordnung sind 

gemäß § 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeutsamen Planungen zu beachten. Die Ziele der Raum-

ordnung sind in sogenannten „Vorranggebieten“ planzeichnerisch festgelegt. In dem „Vor-

ranggebiet“ sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen, was 

andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließt, soweit 

diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. „Vorranggebiete“ 

lösen nach § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) für die gemeindliche Bauleitplanung 

eine Anpassungspflicht aus.  

 

Der Regionalplan 2009 legt für den Geltungsbereich ein "Vorranggebiet Siedlung Bestand" fest. 

Die Entwicklungsabsichten der Stadt Volkmarsen entsprechen den Festlegungen des Regional-

plans Nordhessen 2009. 

Flächennutzungsplan der Stadt Volkmarsen 

Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Be-

dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Bebauungspläne sind aus dem Flä-

chennutzungsplan zu entwickeln.  

Die mit Verfügung vom 12. August 2003 und vom Regierungspräsidium Kassel genehmigte Flä-

chennutzungsplanänderung der Stadt Volkmarsen stell t die für die Bebauung vorgesehenen Flä-

chen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung als  „Wohnbauflächen“, „Gemischte 

Abb i ldung 2   

Darstellungen und Festlegungen im Regionalplan Nordhessen 2009 



Begründung zur 6. Änderung des Bebauungsplanes " In der großen 

Wittmarzweite / Vor dem Walderberge“ 

 

11 

Bauflächen“, „Flächen für den Gemeinbedarf“ und „Sonderbauflächen“ dar. Die Entwicklungsab-

sichten der Stadt Volkmarsen entsprechen den Darstellungen des Flächennutzungsplanes  nicht, 

eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist im Wege der Berichtigung nach § 13a BauGB  

erforderlich.  

Darstellungen von umweltschützenden Plänen  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB sind auch die Darstellungen von umweltschützenden  Plänen in 

der Abwägung zu berücksichtigen. Ausdrücklich genannt  sind die Landschaftspläne und Pläne 

des Wasser-, Abfall - und Immissionsschutzrechts.  Pläne, die Rechtsnormqualität (Rechtsverord-

nung oder Gesetz) haben, unterliegen der planerischen Abwägung demgegenüber nicht.  

Landschaftsplan der Stadt Volkmarsen: 

Der mit Verfügung vom 04.11.1998 genehmigte Landschaftsplan der Stadt Volkmarsen trifft  

keine relevanten Aussagen zu dem räumlichen Geltungsbereich.  

Rechtliche Ausgangslage 

Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht  

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Hessischen 

Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) werden durch die ge-

plante Änderung des Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. Vogelschutzgebiete gemäß europä-

ischer Vogelschutzrichtlinie sind kein Bestandteil  des räumlichen Geltungsbereichs und werden 

nicht beeinträchtigt. Dem Hessischen Naturschutzinformationssystem (Natureg-Viewer) sind 

keine relevanten Daten zu entnehmen.  

Schutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine Oberflächengewässer. Der Gel-

tungsbereich ist kein Gegenstand eines Trinkwasserschutz - oder Heilquellenschutzgebietes.  

Denkmalschutzrechtliche Aspekte  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine geschützten Natur - oder Bo-

dendenkmäler.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich ein geschütztes Ei nzelhaus. Es han-

delt sich hierbei um das „Haus Dr. Bock“. Die planungsrechtlichen Vorgaben auf den Flächen 

zum Kulturdenkmal in der „Kasseler Straße 6“ beinhalten eine Flächenfestsetzung als „Fläche für 

Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen“. Wei-

tere Baudenkmäler sind in der Umgebung vorhaben. Hierbei handelt es sich um einen Sakralbau. 

Das Bauwerk ist gemäß § 2 Abs. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz als „Kulturdenkmal“ fest-

gesetzt. Das angrenzende Gebäude in der „Kasseler Straße 1“ ist ebenfalls als Kulturdenkmal 

festgelegt.  

Altlasten 

Für die Flächen des Geltungsbereichs sowie in dessen unmittelbarer Umgebung sind keine Alt-

lasten, Altablagerungen oder Grundwasserschadensfälle bekannt.  
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1.4.3 Erläuterung der Planung 

Die Stadt Volkmarsen beabsichtigt die zulässige Art der baulichen Nutzung im Plangebiet an die 

tatsächliche Nutzung anzupassen und gleichzeitig ein Entwicklungsraum für e ndogene Entwick-

lung zu schaffen. Hierdurch soll  ein Beitrag zur Sicherung und zum notwendigen Wachstum der 

Arbeitsplätze der nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe geleistet und zur Stärkung ihrer 

Investitions- und Innovationskraft  beigetragen werden. 

Konkret soll das Grundstück der ehemaligen Kindertagesstätte (Flurstück 570/2) als „ Mischge-

biet“ ausgewiesen werden.  

 

Weiterhin ist es beabsichtigt, die bauplanungsrechtliche Nutzung des Grundstücks eines ehe-

maligen Technikgebäudes eines Telekommunikationsunternehmes  560/2 an die tatsächliche 

Nutzung anzupassen. Die bereits durchgeführte Erweiterung der Werkstätten des Bathildesheim 

e.V. innerhalb der „Sondergebietsfläche Einkauf“ steht der bauplanungsrechtl ichen Zulässigkeit 

einer sozialen Einrichtung entgegen, weshalb hier eine Anpassung des Bauplanungsrechts er-

forderlich wird.  

Aufgrund des bestehenden Anteils sonstiger nicht störender Gewerbebetriebe innerhalb der „ All-

gemeinen Wohngebiete“ sollen diese an die tatsächliche Nutzungsmischung angepasst werden.  

Hierfür sollen diese als „Mischgebiet“ festgesetzt werden.  

1.4.4 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes soll  unverändert über die bestehenden Erschlie-

ßungsanlagen erfolgen.  

1.4.5 Technische Erschließung 

Die technische Erschließung ist durch die bestehenden Anlagen bereits vorhandenen. Die Ab-

fallentsorgung hat gemäß den Bestimmungen der Abfallsatzung der Stadt Volkmarsen und der 

Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg zu erfolgen. Die Entsorgung 
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des Abwassers wird gemäß § 4 der Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt Volkmarsen durch 

den Anschluss an eine Abwassersammelanlage in Form eines Schmutzwasserkanales gewähr-

leistet. Im Plangebiet ist ein Schmutzwasserkanal bereits vorhanden .  

Durch den rechtskräftigen Bebauungsplan sind die Flächen bereit vollumfänglich überbaut. 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes fallen keine zusätzlich versiegelten Flächen an, die 

zu einem erhöhten Niederschlagswasserabfluss führen.  
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1.5 Begründung der Textfestsetzungen 

1.5.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art der baulichen 

Nutzung (Baugebiete) als „Mischgebiet“ festgesetzt. Hierdurch soll die zulässige Art der bauli-

chen Nutzung im Plangebiet an die tatsächliche Nutzung angepasst und gleichzeitig ein Entwick-

lungsraum für endogene Entwicklung geschaffen werden. Die Änderung des Bebauungsplanes 

soll einen Beitrag zur Sicherung und zum notwendigen Wachstum der Arbeitsplätze  der nicht 

wesentlich störenden Gewerbebetriebe leisten. 

Die Festsetzungen zu den „Sonstigen Sondergebieten“ gelten unverändert fort.  

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen 

gelten unverändert fort.  

1.5.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Die Festsetzungen zur Bauweise und den überbaubaren Grundstücksflächen gelten unverändert  

fort.  

1.5.3 Flächen für Nebenanlagen 

Die Flächen für Nebenanlagen werden getroffen, um dem Stellplatzbedarf der Flächen für den 

Gemeinbedarf bzw. der Sondergebietsflächen Rechnung zu tragen.  

1.5.4 Flächen für Gemeinbedarf  

Die Festsetzungen zu den Flächen für Gemeinbedarf gelten unverändert fort.  

1.5.5 Private und öffentliche Grünflächen 

Die Festsetzungen zu den privaten und öffentlichen Grünflächen gelten unverändert fort.  

1.5.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

Ziel der Festsetzung zu den Flächenbefestigungen ist die Erhaltung eines größtmöglichen Anteils 

versickerungsfähiger Flächen, über die das Niederschlagswasser in den Boden eindringen und 

dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt werden kann. Die Herstellung  von Wege- und Platz-

flächen in Baugebieten mit wasserdurchlässigem Aufbau erhält zumindest teilweise die Versicke-

rungsfähigkeit befestigter Flächen.  

Die Festsetzung zur Bepflanzung von Stellplätzen gilt unverändert fort.  



Begründung zur 6. Änderung des Bebauungsplanes " In der großen 

Wittmarzweite / Vor dem Walderberge“ 

 

15 

Die Verwendung von Folienabdeckungen sowie die gärtnerische Gestaltung von Flächen mit 

Schotter oder Kiesmaterial  ist unzulässig, um die Speicher- und Versickerungsfunktion des Bo-

dens für Niederschlagswasser aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig bildet die Bepflanzung von 

Grundstücksfreiflächen ein Grundgerüst für die Durchgrünung und Biotopvernetzung innerhalb 

des Siedlungsraumes und  schafft vielfältige Lebens-, Nahrungs- und Rückzugsräume für Insek-

ten, Kleinsäuger und Vogelarten.  

1.5.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen sind entsprechend des Grund-

bucheintrags übernommen worden.  

1.5.8 Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen  

Die Festsetzungen zu den Flächen mit einer Bindung für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen gelten unverändert fort.  

1.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzung 

1.6.1 Begrünung von baulichen Anlagen und Nutzung, Gestaltung und 

Bepflanzung von Grundstücksfreiflächen  

Die Festsetzungen zur Gestaltung und Begrünung von Grundstücksfreiflächen und baulichen 

Anlagen, wird auf Grundlage von § 9 Abs. 4 i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 Hessische Bauordnung 

(HBO) getroffen. Demnach können Gemeinden durch Satzung die Nutzung, Gestaltung und Be-

pflanzung der Grundstücksfreiflächen erlassen.  

Die Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen gelten mit Ausnahme der Zulässigkeit von 

Flachdächern unverändert fort. Sofern eine Dachgestaltung in Form eines Flachdaches erfolgt, 

ist die Dachfläche entsprechend den verbindlichen Vorgaben zu begrünen. Die Begrünung ein-

sehbarer Dachflächen belebt die Dachlandschaft und unterstützt die gestalterische Einbindung 

von Gebäuden in die Umgebung.  

Die Festsetzung zur Gestaltung der Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen gil t 

unverändert fort.  

1.6.2 Gestaltung von Einfriedungen und Werbeanlagen  

Die Festsetzungen zur Gestaltung von Einfriedungen und Werbeanlagen gelten unverändert fort.  
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2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Bei dem vorl iegenden Bauleitplanverfahren handelt es sich um einen Bebauungsplan , beim 

dem die Art der baulichen Nutzung angepasst werden sol l.  Das Maß der baulichen Nutzung 

bleibt unverändert.  

Gemäß 13a Absatz 2 Nummer 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschri ften 

des vereinfachten Verfahrens. Demnach wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4  

BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a  BauGB und von der Angabe nach § 3 Absatz 2 

Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,  abgesehen. 

2.1.1 Voraussetzungen für die Anwendung von § 13 BauGB - Prüfübersicht 

Lfd. 

Nr.  

Beze ichnung des Bebauungsplanes:  

 

  

6.  Änderung des Bebauungsplanes „ In  der großen Wittmarzweite  / Vor dem Walderberge “  

 1. Allgemeine Angaben zum Bebauungsplan:  

 

Umfang 

   

 Größe des räumlichen Geltungsbere iches  38 815 m²  
   

 Vorhandene Art der baulichen Nutzung  Allgemeines 

Wohngebiet 

Sondergebiet  

F läche für den 

Gemeinbedarf  
   

 Beabsicht igte  Ar t der baulichen Nutzung (Baugebiet ):  Mischgeb iet  

Sondergebiet  

F läche für den 

Gemeinbedarf  
   

1. Entw icklung der versiege lten Flächen im Plangebiet (Hauptgebäude):  < 20 000 m²  
   

 2. Prüfung der Zulässigke i t für die  Anwendung des besch leunigten Verfahrens:  ja ne in 
    

2. Bebauungsplan im Zusammenhang bebauter Ortste ile  

gem. § 13a BauGB 
☒  ☐  

    

3. Aussch luss UVP-Pf li cht  

gem. § 13a Abs. 1 S. 4 BauGB  

☒  ☐  

    

4. ☒  Vorhaben n icht in  Anlage 1 UVPG a ls UVP -pf li chtiges Vorhaben geführt  
  

5. Aussch luss für Beeinträch tigung Natura 2 000 -Gebiet  

gem. § 13a Abs. 1 S. 5 BauGB  

☒  ☐  

  

6. ☒  Ke ine Natura 2000-Gebiete  im Wi rkbere ich des B -Plan-Gebietes vorhanden  
  

7. ☒  Bee inträchtigung des Schutzzweckes und der Erha ltungszie le  of fensichtl ich  

    ausgeschlossen  

 Größe der festzusetzenden Grundf läche ( 12 500 m ²) < 20.000 m² gem. § 13a Abs. 1  

BauGB  
☒  ☐  

    

 Die  Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist nur zu läss ig, wenn a lle  Sachverha lte  unter lfd. Nr. 2 b is  

7 mit „ ja“  beantwortet wurden.  

 

2.1.2 Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege 

Im beschleunigten Verfahren entfäll t die Pflicht zur Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 Satz 1 

BauGB. Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Fassung des Gesetzes vom 03.11.2017 (BGBl. 
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I  S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 394) geändert worden ist , wird u.a. von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB 

und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen; ebenfal ls nicht anzuwenden ist 

die Verpfl ichtung zum Monitoring nach § 4c BauGB.  

Ungeachtet des Verzichts auf die formelle Umweltprüfung hat die Kommune bei Bebauungs-

plänen nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 BauGB unter Zugrundelegung des § 2 Absatz 3 BauGB 

nach allgemeinen Grundsätzen die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege, (§ 1 Absatz 6 Nummer 7a-j BauGB) zu bewerten und in 

die planerische Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB einzustellen. 

Da im vereinfachten Verfahren keine förmliche Umweltprüfung durchgeführt wird, entfallen 

der Umweltbericht (§ 2a BauGB), die zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs atz 4 BauGB) 

und die Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche umweltbezogenen Informationen 

verfügbar sind. Ein Monitoring (§ 4c BauGB) erfolgt nicht . 

2.1.3 Berücksichtigung der Auswirkungen  

Der ursprüngliche Bebauungsplan sowie die weiteren  Änderungen des Bebauungsplanes „in der 

Wittmarzweite / Vor dem großen Walderberge“  setzen die Flächen des räumlichen Geltungsbe-

reiches bereits als "Allgemeines Wohngebiet", „Sondergebiet – Einkauf“ und „Flächen für den 

Gemeinbedarf“ mit einer Grundflächenzahl (GRZ) zwischen 0,3 und 0,6  sowie einer maximal 

zulässigen Anzahl an Vollgeschossen (II) fest. Des Weiteren sind innerhalb der Baugebiete Bau-

grenzen zeichnerisch festgesetzt. Innerhalb der Baugebiete sind einzelne  Gehölzstrukturen zu 

erhalten. Die Prüfung der Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter bezieht sich daher auf 

die zusätzlichen Auswirkungen, die durch die Änderung de r Art der baulichen Nutzung hervor-

gerufen werden.  

Auf Tiere und Pflanzen 

Bestandsaufnahme  

Vegetation:  Der räumliche Geltungsbereich befindet s ich innerhalb eines 

umbauten Siedlungsbereiches. Vorherrschend sind in den pri-

vaten Hausgärten und den öf fentl ichen Grünflächen neben 

Ziersträuchern, wie Blutberberitze, Forsythie oder F l ieder,  

auch verschiedene heimische Gehölze geprägt.  Der Rasen der 

Hausgärten und der öffentl ichen Grünflächen wird regelmäßig  

geschnitten und weist im Bereich der öffentl ichen Grünflächen 

stel lenweise auch vegetationsärmere Bereiche in Form von 

Trampelpfaden (Abkürzungen) auf.   

Prägend ist insbesondere im Bereich der öffentl ichen Grünflä-

chen der Baumbestand.  

Amphibien:  Die Eigenschaften des Habitats von Amphibien reichen von ge-

schlossenen, waldigen Lebensräumen bis zu offenen, vegeta-

tionsarmen Landschaften in den ersten Sukzessionsstadien.  

Die Habitate bestehen zumeist aus zwei nahe beieinander l ie -

genden Biotoptypen: einem aquatischen (Laichgewässer) und 

einem terrestrischen (Landhabitat ) Habitat. Innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereiches sind keine Laichgewässer vor-

handen, weshalb ein Vorkommen von Amphibien mit ausrei-

chender Wahrscheinl ichkeit ausgeschlossen werden kan n. 
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Repti l ien : Die Habitate von Repti l ien sind auf bestimmte Lebensraumty-

pen beschränkt. Neben strukturierten Hängen, Heiden und  

Wiesen sind Ton-, Sand- und Kiesgruben, Felsen und Steinbrü-

che, Hangmauern, Ruderalstel len und -flächen sowie Feucht-

gebiete Lebensräume, in denen Repti l ien zu erwarten sind.  

Innerhalb des Plangebietes sind keine typischen Lebensraum-

potentiale für Repti l ien vorhanden.  

Tagfalter und Insekten:  Tagfalter besiedeln verschiedene terrestrische Lebensräume.  

In der Agrarlandschaft stel len vor al lem extensive Wiesen und  

Säume ein wichtiges Habitat dar. Im Geltungsbereich stel len 

die Wiesenflächen grundsätzl ich Lebensräume für Tagfalter  

dar. Die Qualität bemisst s ich an der Ausstattung dieser St ruk-

turen, da sowohl Nektarpflanzen für die adulten Falter und 

Raupenfut terpflanzen vorhanden sein müssen.  

Insekten stel len die artenreichste Klasse der Tiere dar und be-

siedeln nahezu jeden Lebensraum. Der Rückgang der Insekten 

ist dabei auf verschiedene Ursachen zurückzuführen (z.B.  

Landnutzungswandel, Nutzungsintensivierung, F lächenver-

brauch u.a.). Die verfahrensgegenständlichen Flächen stel len 

aufgrund ihrer Eigenschaften Lebensräume mittlerer Bedeu-

tung dar.  

Die Gartenflächen und öffentl ichen Grünflächen stel len einen 

geeigneten Lebensraum und Rückzugsraum für ubiquitäre Ar-

ten dar.  

Säugetiere:  Im Planungsraum ist ein eingeschränktes Artenspektrum von 

Säugetieren zu erwarten. Vorkommen geschützter Arten wie 

beispielsweise der Haselmaus sind für das Gebiet nicht be-

kannt und nicht zu erwarten.  

Aufgrund der örtl ichen Gegebenheiten ist eine Bedeutung der  

F läche für F ledermäuse von untergeordneter Bedeutung.  

Vögel: Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich strukturarme 

Hausgärten, einzelne Gehölzstrukturen und ein vergleichs-

weise hoher Baumanteil.  Diese Strukturen weisen grundsätz-

l ich ein Potential als Lebens - und Rückzugsraum für ubiquitäre  

Arten auf.  

Gleichzeitig bedingen diese Strukturen aber auch eine Störung  

durch Menschen und andere Prädatoren (Katzen, Hunde etc.).   

Zusätzl iche Eingriffe können durch den Vollzug der Änderung des Bebauungsplanes bau-, betriebs-

, und anlagenbedingt verursacht  werden: 

 Baubedingt • keine  

Betriebsbedingt • Zulässigkeit zusätzl icher Lärmemissionen durch Änderung  

der Art der baulichen Nutzung  

Anlagenbedingt • Keine  

Durch die Prüfung der Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere sowie der Berücksichtigung anderer  

Abwägungsbelange (z.B. der Bodenschutzklausel, der Begrenzung der Bodenversiegelung oder der  

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse) legt die Stadt Volkmarsen verbindliche Maßnahmen zur  

Vermeidung von nachtei l igen Auswirkungen fest.  

Vermeidung • Maßnahme zur Innenentwicklung, hier Vermeidung einer  

Gemeinbedarfsbrache  

• Ausschließl ich Änderung der Art der baulichen Nutzung ,  

hierdurch keine Inanspruchnahme neuer, bisher unversie-

gelter bzw. unbeplanter F lächen 

Minimierung • Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen  
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• Gestaltung der Oberflächen der unbebauten Flächen 

durch Vegetation (kein Schot ter oder Kies)  

• Begrünung von flach geneigten Dächern  

Die zusätzl iche Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht w esentl ich stören ,  

haben aufgrund der siedlungstypischen Lärmemissionen keine nachtei l igen Auswirkungen. Daher 

wird durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung  kein zusätzl icher Eingri ff  in Natur und  

Landschaft hervorgerufen.  

 

Auf Fläche und Boden 

Bestandsaufnahme  

F läche: Die verfahrensgegenständlichen Flächen sind bereits versie-

gelt. Die F lächen befinden sich im bebauten Siedlungskörper.  

Boden: Gemäß§ 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG sind die Funktio-

nen des Bodens u.a. durch Vermeidung von schädlichen Be-

einträchtigungen, nachhaltig zu sichern oder wiederherzustel -

len. Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs - und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts  s ind gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 

2 BNatSchG seine prägenden biologischen Funktionen, die  

Stof f- und Energieflüsse sowie landschaftl ichen Strukturen zu 

schützen. Die Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funk-

tion im Naturhaushalt er fül len können. Nicht m ehr genutzte  

versiegelte F lächen sind zu renaturieren oder, soweit eine Ent-

siegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürl i -

chen Entwicklung zu überlassen.  

Eine Bewertung in Anlehnung an die „Arbeitshi l fe zur Berück-

sichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der 

Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" (HMUELV 2011) er-

folgt nicht, da die F lächen bereits beplant und der Eingriff in 

die Schutzgüter kompensiert ist.  

Nach aktuellem Stand der Altflächendatei des Landes Hessen 

sind im Umfeld des Geltungsbereiches keine entsprechenden 

Flächen vorhanden. Seltene oder gefährdete Bodenarten, wie 

Moore bzw. besonders nährstoffarme Böden, sind nicht vor-

handen. Ein besonderes Entwicklungspotenzial des Bodens ist 

nicht festzustel len. Der Boden im Geltungsbereich hat keine 

Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.  

Die verfahrensgegenständlichen Flächen sind bereits er-

schlossen.  

Zusätzl iche Eingriffe können durch den Vollzug der Änderung des Bebauungsplanes bau -, betriebs-

, und anlagenbedingt verursacht werden:  

 Baubedingt • Keine  

Betriebsbedingt • Keine  

Anlagenbedingt • Keine  

Durch die Prüfung der Auswirkungen auf F läche und Boden sowie der Berücksichtigung anderer  

Abwägungsbelange (z.B. der Bodenschutzklausel, der Begrenzung der Bodenversiegelung oder der  

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse) legt die Stadt Volkmarsen verbindliche Maßnahmen zur  

Vermeidung von nachtei l igen Auswirkungen und Minimierung der Auswirkungen fest.  

 

Vermeidung • Maßnahme zur Innenentwicklung 

• Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung , wird 

keine zusätzl iche F läche versiegelt  
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• Erhalt der Grundflächenzahl  

Minimierung • Erhalt der Bodenfunktionen durch wasserdurchlässige 

Oberflächenmaterial ien  

• Gestaltung der Oberflächen der unbebauten Flächen 

durch Vegetation (kein Schot ter oder Kies)  

Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung wird kein zusätzl icher Eingri ff  in Natur und  

Landschaft hervorgerufen.  

 

Auf Wasser 

Bestandsaufnahme  

Wasser: Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich 

keine F l ießgewässer oder sonstige Oberflächengewässer.  Der 

Geltungsbereich ist kein Gegenstand eines Trinkwasser - oder 

Heilquellenschutzgebietes.  

Die verfahrensgegenständlichen Flächen sind bereits versie-

gelt. Durch die Versiegelungsrate wird der Antei l  des anfal len-

den unbelasteten Niederschlagswassers nur eingeschränkt  

versickert.  

Zusätzl iche Eingriffe können durch den Vollzug der Änderung des Bebauungsplanes bau -, betriebs-

, und anlagenbedingt verursacht werden:  

 Baubedingt • Keine  

Betriebsbedingt • Keine  

Anlagenbedingt • Keine  

Durch die Prüfung der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sowie der Berücksichtigung ande-

rer Abwägungsbelange (z.B. der Bodenschutzklausel, der Begrenzung der Bodenversiegelung oder 

der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse) legt die Stadt Volkmarsen verbindli che Maßnahmen 

zur Vermeidung von nachtei l igen Auswirkungen und Minimierung der Auswirkungen fest.  

Vermeidung • Maßnahme zur Innenentwicklung 

• Keine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung  

Minimierung • Erhalt der Bodenfunktionen durch wasserdurchlässige 

Oberflächenmaterial ien  

• Gestaltung der Oberflächen der unbebauten Flächen 

durch Vegetation (keine Folienabdeckung)  

• Begrünung von flach geneigten Dächern  

Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung wird kein zusätzl icher Eingri ff  in Natur und  

Landschaft hervorgerufen.  

 

Auf Luft und Kl ima 

Bestandsaufnahme  

Luft und Klima: Im Naturraum herrscht ein trockenes, mildes und sonniges Be-

ckenklima. Dieses hebt sich vom kühleren und feuchteren 

Klima des Umlandes ab. Dabei findet der Hauptniederschlag in 

den Sommermonaten (200 bis 250 mm im langjährigen Mittel 

1971-2000) statt.  

Die Lufttemperatur ergibt für den Zeitraum 1971 bis 2000 für 

die Region Volkmarsen eine Jahresmitteltemperatur von 8 bis 

10 °Celsius. Die mittlere Juli -Temperatur l iegt dabei um 18° 

Celsius, während das Januar-Mittel um 0° Celsius l iegt. Die 
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Anzahl heißer Tage (Luf ttemperatur >= 30°C) l iegt im langjäh-

rigen Mittel bei 2 bis 4 Tagen.  

Das Untersuchungsgebiet befindet s ich innerhalb eines 

rechtskrä ftig festgesetzten Wohngebietes. Prägende Struktu-

ren im Umfeld stel len die Bebauung und der Baumbestand dar. 

In versiegelten Bereich ohne Baumbestand (Stel lplätze) ist 

durch eine fehlende Beschattung die Erwärmung der Erdober-

fläche am Tage höher.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan schafft Planungsrecht für  

eine Bebauung und wirkt s ich somit durch die Versiegelungs-

raten auf das lokale Klima aus.  

Zusätzl iche Eingriffe können durch den Vollzug der Änderung des Bebauungsplanes bau -, betriebs-

, und anlagenbedingt verursacht werden:  

 Baubedingt • Keine  

Betriebsbedingt • Keine  

Anlagenbedingt • Keine  

Durch die Prüfung der Auswirkungen auf Luft und Klima sowie der Berücksichtigung anderer Ab-

wägungsbelange (z.B. der Bodenschutzklausel, der Begrenzung der Bodenversiegelung oder der 

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse) legt die Stadt Volkmarsen verbindl iche Maßnahmen zur  

Vermeidung von nachtei l igen Auswirkungen und Minimierung der Auswirkungen fest.  

Vermeidung • Maßnahme zur Innenentwicklung 

• Keine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung  

Minimierung • Gestaltung der Oberflächen der unbebauten Flächen 

durch Vegetation  

• Begrünung von flach geneigten Dächern  

Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung wird kein zusätzl icher Eingri ff  in Natur und  

Landschaft hervorgerufen.  
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Auf das Wirkungsgefüge zwischen Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Kl ima 

Wirkfaktor 

►  

Mensch T iere / 

Pf lanzen 

Boden Wasser  K lima / Luf t Landschaf t Ku ltur /  

Sa ch-

güte r Wirkt auf  
▼  

Mensch  Artenvie l fa l t ,  

ökol ogisch e 

S t rukture n 

verbesse rn 

d ie Erh olun gs-

funkt ion  

---  ---  E inf luss  a uf  

S ied lungs-

kl ima u nd  

Wohlbef in-

den des 

Mensche n  

Landschaf t  

d ient  a ls  Er-

holun gs-

rau m  

---  

T iere u. 

Pf lanzen 

Störun g durch  

Pers one n  

Einf luss  der  

Vegetat ion auf  

d ie  T ierwel t  

Boden a ls  

Lebensra um  

E inf luss  Bo-

denwasse r-

haush al t  auf  

d ie  Vegeta-

t ion 

Beeinf lusst  

S tandort fak-

toren fü r Ve-

getat ion  

Vernet zun g 

von Lebens-

räu men  

---  

Boden Veränder un g 

durch Ve r-

d ichtung, Ve r-

s iegelun g  

Zusa mme n-

set zung der  

Bodeno r ga-

nismen wi r kt  

s ich auf  d ie  

Boden gene se 

aus  

 E inf luss  a uf  

d ie  Boden-

entwicklu ng  

Einf luss  a uf  

Bodene nt -

s tehun g, 

Verwi t t e-

run g  

---  ---  

Wasser  Gefah r durch  

Schadstof fe in-

t rag  

Vegetat ion e r-

höht  Wasse r-

speicher- u nd  

-f i l t erfähig kei t  

Schad-

stof f f i l t er 

und  -puf fer,  

E inf luss  a uf  

d ie  Grund -

wasse rne u-

b i ldung 

 E inf luss  a uf  

Gru ndwas -

serne ub i l -

dungs rate  

---  ---  

Klima und 

Luf t 

Veränder un g 

der Luf thy gi -

ene, Luf tbah-

nen und  Wä r-

meabst rah -

lung  

S te igerun g 

der Kal t luf t -

p rodukt iv i t ät ,  

Verduns-

tungsk ühlu ng  

Speicherun g 

von Wass er,  

Verduns-

tungsk üh -

lung  

Verduns-

tungsk üh -

lung  

 E inf luss fak -

tor be i  Aus-

b i ldung des 

M ikro kl imas  

---  

Landschaf t Kul turland -

schaf t  (anth-

ropo gen ve r-

ändert )  

Arten - u nd  

S t ruktur re ich-

tum a ls  Cha-

rakteri s t i k um  

---  ---  Beeinf lusst  

S tandort fak-

toren fü r Ve-

getat ion  

 ---  

Ku ltur u.  

Sa chgüter 

Kulturgü ter sind im Planungsgebiet n icht bekannt. Sachgüter werden über die  

Schutzgü ter Boden sowie Pf lanzen und Tiere abgehandelt 

 

 

 

Wechselwirkungen sind alle denkbaren und strukturel len Beziehungen zwischen den oben 

genannten Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern sowie zwischen und innerhalb von 

landschaftl ichen Ökosystemen, soweit sie aufgrund einer zu erwartenden Betroffenheit durch 

Projektwirkungen von entscheidungserheblicher Bedeutung sind. Bestehende Wechselwir-

kungen werden im Rahmen der Erfassung der einzelnen Schutzgüter beschrieben. Dieser 

Vorgehensweise liegt ein Umweltbegri ff zugrunde, der die Umwelt nicht als Summe der ein-

zelnen Schutzgüter, sondern ganzheitlich versteht.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind aufgrund der Lage des Plangebietes, der aktuellen Nut-

zung, der Größe, der umliegenden Habitate und Nutzungsstrukturen sowie der vorgesehenen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu erwarten. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 

BauGB gelten in den Fäl len des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (maximale Grundfläche weniger als 20 

000 Quadratmeter) Eingri ffe in Natur und Landschaft, die auf Grund der Änderung des Be-

bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt. Ein Ausgleich für Eingri ffe ist hier daher nicht erforderl ich. 
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Auf das Landschaftsbi ld 

Bestandsaufnahme  

Orts- und Landschaftsbild: Der Naturraum präsentiert s ich als offener, waldfreier Senken-

zug mit kleingegliederter Boden- und Standortvielfalt. Über die 

Hälfte der F läche des Naturraums wird von landwirtschaftl i -

cher Nutz fläche eingenommen. Dabei überwiegt die Nutzung  

als Ackerland. Grünland stel lt eine untergeordnete Nutzung  

dar.  

Das Plangebiet befindet s ich im Ortskern von Volkmarsen und  

ist von einer Bebauung umgeben. Der rechtskräf tige Bebau-

ungsplan setzt eine zulässige Bauhöhe in Form von zwei Voll-

geschossen fest.  

Zusätzl iche Eingriffe können durch den Vollzug der Änderung des Bebauungsplanes bau -, betriebs-

, und anlagenbedingt verursacht werden:  

 Baubedingt • Keine  

Betriebsbedingt • Keine  

Anlagenbedingt • Keine  

Durch die Prüfung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie der Berücksichtigung anderer  

Abwägungsbelange (z.B. der Bodenschutzklausel, der Begrenzung der Bodenversiegelung oder der  

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse) legt die Stadt Volkmarsen verbindliche Maßnahmen zur  

Vermeidung von nachtei l igen Auswirkungen fest.  

Vermeidung • Maßnahme zur Innenentwicklung 

• Keine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung  

Minimierung • Gestaltung der Oberflächen der unbebauten Flächen 

durch Vegetation  

• Begrünung von flach geneigten Dächern  

Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung wird kein zusätzl icher Eingri ff  in Natur und  

Landschaft hervorgerufen.  

 

Auf die biologische Vielfalt 

In Bezug auf die biologische Vielfalt sind keine nachtei ligen Beeinträchtigungen zu erwarten, 

da aufgrund der bereits durchgeführten Kompensationsmaßnahmen kein anlagenbedingter 

Verlust von Lebensraumstrukturen zu erwarten ist. 

2.1.4 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000 - Gebiete 

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und des Hessischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz werden durch die geplante Änderung des vor-

l iegenden Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. FFH- Gebiete und Vogelschutzgebiete ge-

mäß europäischer Vogelschutzrichtlinie sind kein Bestandteil  des räumlichen Geltungsbe-

reichs und werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.   
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2.1.5 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt  

Bestandsaufnahme  

Immissionen: Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet s ich ein  

Lebensmittelnahversorger, eine Kindertagesstätte sowie auf  

einen sozialen Nutzen ausgerichtete Werkstät ten . Diese Nut-

zungen bedingen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wodurch 

innerstädtische Lärmimmissionen vorhanden sind.  

Im Süden des Geltungsbereiches befindet s ich eine Eisen-

bahnstrecke.  

Erholung Die Erholungseignung wird durch die Qualität des Land-

schaftsbildes bestimmt, die Erholungsnutzung ist abhängig 

von der Zugänglichkeit und Begehbarkei t des Landschaftsrau-

mes. 

Innerhalb des Quartiers befinden sich F lächen für den Gemein-

bedarf sowie öffentl iche Grünanlagen, deren Lage und Ausge-

staltung keinen besonderen Wert für die Naherholung haben.  

Eine relevante Bedeutung für die Erholungsnutzung kann dem 

Geltungsbereich daher nicht zugesprochen werden.  

Zusätzl iche Eingriffe können durch den Vollzug der Änderung des Bebauungsplanes bau -, betriebs-

, und anlagenbedingt verursacht werden:  

 Baubedingt • Keine  

Betriebsbedingt • Zulässigkeit zusätzl icher Lärmemissionen durch Änderung  

der Art der baulichen Nutzung 

Anlagenbedingt • Keine  

Durch die Prüfung der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundhei t  

sowie die Bevölkerung insgesamt sowie der Berücksichtigung anderer Abwägungsbelange (z.B. der  

Bodenschutzklausel, der Begrenzung der Bodenversiegelung oder der gesunde n Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse) legt die Stadt Volkmarsen verbindliche Maßnahmen zur Vermeidung von nach-

tei l igen Auswirkungen und Minimierung der Auswirkungen fest.  

Vermeidung • Maßnahme zur Innenentwicklung 

• Keine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung  

Minimierung • Keine  

Die zusätzl iche Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht w esentl ich stören ,  

haben aufgrund der siedlungstypischen Lärmemissionen keine nachtei l igen Auswirkungen. Durch 

die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt keine Verletzung der Gebote nach § 50 BImSchG. 

Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung wird kein zusätzl icher Eingri ff  in Natur und  

Landschaft hervorgerufen.  

 

2.1.6 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bestandsaufnahme  

Bau-, Natur - und Bodendenkmäler Innerhalb der verfahrensgegenständlichen Flächen befinden 

sich keine geschützten Natur- oder Bodendenkmäler.  

Im Plangebiet befindet s ich keine geschützten Natur- oder Bo-

dendenkmäler. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

befindet s ich ein geschütztes Einzelhaus. Es handelt s ich hier-

bei um das Haus „Dr. Bock“. Die planungsrechtl ichen Vorga-

ben auf den Flächen zum Kulturdenkmal in der „Kasseler  
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Straße 6“ beinhalten eine F lächenfestsetzung als „F läche für  

Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „kulturel len Zwe-

cken dienende Einrichtungen“. Weitere Baudenkmäler s ind in 

der Umgebung vorhaben. Hierbei handelt es sich um e inen 

Sakralbau. Das Bauwerk ist gem. § 2 Abs. 1 Hessisches Denk -

malschutzgesetz als „Kulturdenkmal“ festgesetzt. Das Ge-

bäude in der „Kasseler Straße 1“ ist ebenfal ls als Kulturdenk-

mal festgelegt.  

Es werden keine bau-, betriebs-, und anlagenbedingten Eingri ffe durch den Vollzug des Bebau-

ungsplanes verursacht:  

 

 Baubedingt • keine  

Betriebsbedingt • keine  

Anlagenbedingt • keine  

Durch die Prüfung der umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

legt die Stadt Volkmarsen verbindlichen Maßnahmen zur Vermeidung von nachtei l igen Auswirkun-

gen und Minimierung der Auswirkungen fest.  

Vermeidung • Hinweis: Sollten dennoch bei Erdarbeiten Bodendenkmäler  

wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und  

Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelett-

reste entdeckt werden, s ind diese nach § 21 HDSchG un-

verzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenAr-

chäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

melden. Funde und Fundstel len sind in unverändertem Zu-

stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Ent-

scheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).  

• Keine Beeinträchtigung von geschützten und schützens-

werten Bau- und Bodendenkmälern  

• Keine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung  

• Erhalt von Ortsbildern  

Minimierung • keine  

Visuelle Beeinträchtigungen im Umfeld geschützter oder schützenswerter Kultur -, Bau- und Boden-

denkmäler, die sich sowohl im Siedlungskontext als auch im landschaftl ichen Freiraum befinden,  

werden nicht erwartet. Daher ist keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten.  

 

2.1.7 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern 

Vermeidung von Emissionen 

Bewertung  Die Stadt Volkmarsen versucht Emissionen bereits durch Maß-

nahmen der Innenentwicklung und der Nutzung von bestehen-

der Gebäudesubstanz zu vermeiden. Hierdurch wird ein Bei-

trag zu Reduzierung von Emissionen geleistet.  

Sachgerechter Umgang mit Abfäl len  und Abwässern 

Bewertung  Der sachgerechte Umfang ist durch die Entwässerungs - und 

Abfal lsatzung der Stadt Volkmarsen bzw. des Landkreises Wal-

deck-Frankenberf s ichergestel lt.  
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2.1.8 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie 

Nutzung erneuerbarer Energien 

Bewertung  Die Nutzung erneuerbarer Energien wird durch den verbindli-

chen Bauleitplan nicht vorgeschrieben. Durch die planungs-

rechtl ichen Festsetzungen dürfen in Verbindung mit den bau-

ordnungsrechtl ichen Vorgaben derartige Anlagen errichtet  

werden. 

Sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Bewertung  Durch den Bebauungsplan werden Maßnahmen zur sparsamen 

und effizienten Nutzung von Energie planungsrechtl ich vorbe-

reitet. Zur Nutzung passiver Solarenergie sollen die Gebäude 

entsprechend ihrer Lage mit den verglasten Fronten nach Sü-

den ausgerichtet werden. Zur Nutzung der aktiven solaren 

Energie sind Anlagen zur solaren Brauchwassererwärmung zu-

lässig. 

 

2.1.9 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts  

Sonstige Pläne 

Wasserschutzrecht  Keine.  

Abfal lrecht  Keine  

Immissionsschutzrecht  Keine  

 

2.1.10 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 

festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden  

Das Ziel der Erhaltung der bestmöglichen Luftqual i tät in den betreffenden Gebieten wird 

durch die Änderung des Bebauungsplanes und den damit verfolgten Entwicklungsabsichten 

der Stadt Volkmarsen nicht infrage gestel l t. 

2.1.11 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  

Wechselwirkungen sind alle denkbaren und strukturel len Beziehungen zwischen den oben 

genannten Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern sowie zwischen und innerhalb von 

landschaftl ichen Ökosystemen, soweit sie aufgrund einer zu erwartenden Betroffenheit du rch 

Projektwirkungen von entscheidungserheblicher Bedeutung sind. Bestehende Wechselwir-

kungen werden im Rahmen der Erfassung der einzelnen Schutzgüter beschrieben. Dieser 
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Vorgehensweise liegt ein Umweltbegri ff zugrunde, der die Umwelt nicht als Summe der ein-

zelnen Schutzgüter, sondern ganzheitlich versteht.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind aufgrund de s bestehenden Satzungsrechts, der Lage 

des Plangebietes, der Größe sowie der umliegenden Habitate und Nutzungsstrukturen nicht 

zu erwarten. 

2.1.12 die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen zu erwarten sind 

Als Ursachen schwerer Unfälle oder Katastrophen werden in Anlehnung an die 12. BImSchV 

(Störfal lverordnung) betriebsbedingte Gefahrenquellen, umgebungsbedingte Gefahrenquel-

len (z.B. Erdbeben oder Hochwasser) und Eingri ffe Unbefugter angesehen.  

Die nach der 6 . Änderung des Bebauungsplanes „ In der großen Wittmarzweite / Vor dem 

großen Walderberge“ zulässigen Nutzungen sind anfäll ig gegenüber allgemeinen Umweltka-

tastrophen. Bezüglich Eingri ffen Unbefugter besteht für das geplante Vorhaben keine beson-

dere Relevanz. Der Bebauungsplan bereitet keine Nutzungen vor, die als potenziel le Störfall-

betriebe einzustufen wären.  

Der Bebauungsplan ist kein Gegenstand eines Hochwasserrisikogebiets. Bei Hochwasserer-

eignissen kann die menschliche Gesundheit durch Vernässung von Wohn - und Gewerberäu-

men, Ertrinken oder Kontakt mit austretenden Gefahrenstoffen gefährdet werden. Zudem 

können ausgetretene Gefahrenstoffe auf den Boden, die Wasserqual i tät sowie auf Pflanzen 

und Tiere und die Natura 2000-Gebiete einwirken. Eine maßgebliche Gefährdung ist für die 

Umweltbelange nicht gegeben. 

Relevante gefährliche Stoffe im Sinne der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

- 4. BImSchV sind gefährliche Stoffe, die in erheblichem Umfang in der Anlage verwendet, 

erzeugt oder freigesetzt werden und die ihrer Art nach einer Verschmutzung des Bodens 

oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück verursachen können. Bei typisierender 

Betrachtung ist anzunehmen, dass diese in Anhang 1 (§ 4 BImSchG) gel isteten, „ genehmi-

gungsbedürftige Anlagen“ (meistens produzierendes Gewerbe) ohne Einschränkung  nur in 

Industriegebieten (GI) zulässig sind, während i.d.R. „Sondergebieten“ oder „Mischgebieten“ 

den nicht genehmigungsbedürftigen gewerbl ichen Anlagen vorbehalten sind.  

3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Überprüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten ist limitiert auf andere potentiel le Nut-

zungen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs.  Da bei dem Bebauungsplan ausschl ieß-

l ich die Art der baul ichen Nutzung geändert wird, ist eine alternative Planungsmöglichkeit 

nicht gegeben.  
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4 Auswirkungen der Planung 

4.1 Soziale Auswirkungen 

Durch den Vollzug des Bebauungsplanes sind keine nachtei ligen sozialen Auswirkungen zu 

erwarten. 

4.2 Stadtplanerische Auswirkungen 

Durch den Vol lzug des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen stadtplanerischen Auswir-

kungen zu erwarten.  

4.3 Infrastrukturelle Auswirkungen  

4.3.1 Technische Infrastruktur 

Durch den Vollzug des Bebauungsplanes sind keine nachtei ligen infrastrukturellen Auswir-

kungen durch die Auslastung der Netze zu erwarten. Die Leitungen bestehen aufgrund der 

Vornutzung / Vorplanung bereits. 

4.3.2 Soziale Infrastruktur 

Durch den Vollzug des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die sozi-

ale Infrastruktur zu erwarten.  

4.3.3 Verkehrliche Infrastruktur 

Durch den Vollzug des Bebauungsplanes sind keine nachtei ligen Auswirkungen auf die ver-

kehrliche Infrastruktur zu erwarten.    
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4.4 Umweltrelevante Auswirkungen 

Schutzgut Prognostizierte Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Boden • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

F läche • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

Wasser • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

Kl ima und Luft  • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

Landschaftsbild  • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

Menschen, seine  

Gesundheit und die  

Bevölkerung insgesamt 

• Erhöhung der Lärmimmissionen  ☐ 

Pflanzen, Tiere  

Biologische Vielfalt  
• Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

Kulturel les Erbe • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

Wechselwirkungen  • Keine nachtei l igen Umweltauswirkungen  ☐ 

☒  erheblich ☐ nicht erheblich 

5 Sonstige Inhalte 

5.1 Referenzliste der Quellen 

Baugesetzbuch in  der  Fassung  der Bekanntmachung  vom 3 . November 2017  (BGBl . I  S.  

3634), das zu le tz t  durch Art i kel  3  des Gesetzes vom 20 . D ezember 2023  (BGBl . 2023 I 

Nr.  394)  geändert  w orden i s t  

Baunutzungsverordnung in der F assung der  Bekanntmachung vom 21 . November 2017  

(BGBl . I  S .  3786),  d ie  zu le tz t  durch Art i ke l  2 des Gesetzes  vom 3 .  Ju l i  2023  (BGBl . 2023  

I  Nr. 176)  geändert  w orden i s t  

Bundesnaturschutzgesetz  vom 29. Ju l i  2009 (BGBl . I  S . 2542), das zu le tz t durch Art i kel 3  

des Gesetzes vom 8 . Dezember 2022  (BGBl.  I  S.  2240)  geändert  w orden i s t  

Bundes - Immissionsschutzgesetz  in  der  F assung der Bekanntmachung  vom 17 . M ai  2013 

(BGBl . I  S . 1274 ; 2021 I S. 123), das zu le tz t  durch Art i ke l 11 Absatz  3  des  Gesetzes  

vom 26.  Ju l i  2023 (BGBl . 2023 I Nr.  202) geändert  w orden is t  

Bundes -Bodenschutzgesetz vom 17 . M ärz 1998 (BGBl. I  S . 502), das zu le tz t durch Art i kel 7  

des Gesetzes vom 25 . F ebruar  2021  (BGBl.  I  S.  306) geändert  w orden i s t  

Hess isches Aus führungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20 .  

D ezember 2010, das zu le tz t durch Art i ke l 17 des Gesetzes vom 7 . M ai 2020 (BGBl . I  S .  

318) geändert w orden is t  

Hess isches D enkmalschutzgesetz (HD SchG) 28 .  November 2016 (GVBl .  S.  211) 

Hess isches Gesetz zur Aus führung des A l t l as ten -  und Bodengesetzes  und zur  

A l t l as tensanierung  vom 28 . Sep tember 2007  (GVBl . I  S . 652)  das  zu le tz t durch das  

Gesetz vom 27 . Sep tember 2012  (GVBl . I  S . 290)  geändert w orden is t  

Hess isches Wassergesetz (HWG) vom 14.  D ezember 2010 (GVBl.  I  S . 548), das  zu le tz t  durch 

Art i ke l  4 des Gesetzes vom 30 .  Sep tember  2021  (GVBl .  S. 602) geändert w orden is t  

Hess isches Min is ter ium für  Umw el t,  E nerg ie , Landw i r tschaf t  und  Verbraucherschutz.  

Bodenschutz  in der Baule i tp lanung . Arbe i tsh i l fe  zur Berücks icht igung von 

Bodenschutzbe langen in der Abw ägung  und der Umw el tp rüfung  nach BauGB in  Hessen  

Hess isches Min is ter ium für  Umw el t,  E nerg ie , Landw i r tschaf t  und  Verbraucherschutz.  

Kompensat ion des  Schutzguts Boden in  der  Baule i tp lanung  nach BauGB.  Arbe i tsh i l fe 
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zur  E rmi t t l ung des  Kompensat ionsbedarfs  für  das Schutzgut  Boden in  Hessen und 

Rhe in land -P fa l z 

Verordnung  über d ie D urchführung  von Kompensat ionsmaßnahmen, das F ühren von 

Ökokonten,  deren Hande lbarke i t  und  d ie F es tsetzung von E rsatzzahlungen  

(Kompensat ionsverord -nung  KV) vom 20 .  D ezember  2010  (GVBl .  I  S . 629 ,  2011  I  S. 43)  

zu le tz t  geändert durch Art i ke l  17 des  Gesetzes vom 7 .  M ai  2020 (GVBl .  S. 318) 

P lanungssichers te l l ungsgesetz vom 20 .  M ai 2020  (BGBl.  I  S .  1041),  das zu le tz t  durch Art i ke l  

1  des Gesetzes vom 18 . M ärz 2021 (BGBl . I  S . 353)  geändert w orden is t  

Wasserhausha l tsgesetz vom 31 . Ju li  2009 (BGBl . I  S . 2585), das zu le tz t durch Art i ke l 2 des  

Gesetzes vom 18 .  Augus t 2021 (BGBl . I  S . 3901) geändert w orden is t  



Stadt Volkmarsen  
 

Kenntnisnahme  
Drucksache KN-26/2024  
- öffentlich - Datum: 15.04.2024 

 

Aktenzeichen BV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Umweltausschuss 23.04.2024 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 07.05.2024 zur Kenntnis 

 
Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung 
 
Kenntnisnahme: 
Neubau Kindertagesstätte in Volkmarsen, Kasseler Straße 
hier: Kosten- und Finanzierungsüberblick – Stand: 04.04.2024 
 
Die geschätzten Gesamtkosten liegen derzeitig bei rd. 3,727 Mio. Euro. 
 
Kostenentwicklung: 
 

 
 
 

Auftrags- und Kostenüberblick: 
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Stand der Maßnahme (vergebene Gewerke / noch zu vergebene Gewerke): 
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Finanzierung: 
 

Der Landkreis hat die beantragte Erhöhung der Förderung um 35.300,00 Euro bereits bewilligt. 
 

Die WI-Bank hat zwischenzeitlich die beantragte Erhöhung des Investitionsdarlehens aufgrund der 
entstandenen Deckungslücke um 421.093,00 Euro erhöht. Eine weitere Erhöhung des Darlehens 
für das Jahr 2024 wurde im Dez. 2023 beantragt. 
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_________________ 
Bernd Pfeiffer 



Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-65/2024  
- öffentlich - Datum: 12.04.2024 

 

Aktenzeichen BV-WS 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Magistrat der Stadt Volkmarsen 15.04.2024 vorberatend 

Bau- und Umweltausschuss 23.04.2024 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 07.05.2024 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Satzung zum Schutz von Freigängerkatzen 
 
Sachdarstellung: 
Siehe anliegenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat/Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt / Die Stadtverordnetenversamm-
lung beauftragt den Magistrat, eine Satzung  zur Kastrationspflicht für weibliche und männ-
liche Katzen mit unkontrolliertem Zugann ins Freie zu erabeiten und dem Bau- und Um-
weltausschuss sowie der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfas-
sung vorzulegen. 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag_Katzenschutz 
(2) Haushaltsflyer_2023-10-24 

 
 
 
_________________ 
Werner Schümmelfeder 



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  · Oberdorf 16 · 34471 Volkmarsen Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Volkmarsen 
  
 
Daniel Clemens 
Fraktionsvorsitzender 

 
Oberdorf 16 
34471 Volkmarsen 

Tel.:  +49 (5693) 3740036 
Mobil:   +49(177) 2966753 
Gruene-Volkmarsen@posteo.de 

www.Gruene-Volkmarsen.de 

   

                       www.gruene-volkmarsen.de 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

 

wir möchten Sie bitten, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadt-

verordnetenversammlung sowie des Bau- und Umweltausschusses zu nehmen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat eine Satzung zur Kastrationspflicht für 

weibliche wie männliche Katzen mit unkontrolliertem Zugang ins Freie zu erarbeiten und dem Bau- 

und Umweltausschuss sowie der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschluss-

fassung vorzulegen.   

 

Begründung: 

 

Eine Pflicht zur Kastration von freilaufenden Katzen und Katern hilft die Population von 

Straßenkatzen zu dezimieren. Dies bedeutet zunächst eine Reduktion des Tierleides bei den 

betroffenen Tieren, die vielfach unter Krankheiten und Mangelerscheinungen leiden.  

Zum anderen bedeutet eine Reduktion von freilebenden Katzen und Katern aber auch eine 

Entlastung für Wildvögel und Kleinsäuger und ist somit ein Beitrag für die biologische Vielfalt und 

den Erhalt von natürlichen Lebensräumen.  

Nicht zuletzt entlastet die Einführung einer Katzenkastrationspflicht über eine Reduktion von 

kranken und Fundtieren die Tierheime und Tierschutzorganisationen sowie mittelbar die 

kommunalen Kassen.  

Die Kastration stellt für die betroffenen Tiere einen risikoarmen Routineeingriff dar, der die Halter 

mit überschaubaren Kosten belastet.  

An den Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn Burkhard Scheele 
Über den Gärten 5 
34471 Volkmarsen 

Volkmarsen, 09. April 2024 

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen betreffend einer Satzung zum Schutz von 

Freigängerkatzen 

 

 

mailto:Gruene-Volkmarsen@posteo.de


Ausnahmen für Zuchttiere, reine Wohnungskatzen und solche bei denen tiermedizinische Gründe 

gegen den Eingriff sprechen, können und sollten in einer Katzenschutzsatzung berücksichtigt 

werden. 

Für ein Kastrationsgebot haben sich neben dem Deutschen Tierschutzbund und dem hessischen 

Umweltministerium auch diverse weitere Tierschutzorganisationen und Tierheime ausgesprochen. 

Im direkten Umkreis haben die Städte Bad Arolsen und Bad Wildungen, die Gemeinden Breuna, 

Wolfhagen, Allendorf und Frankenberg sowie die Stadt Kassel bereits entsprechende Satzungen 

erlassen. 

Auf der Internetpräsenz des Deutschen Tierschutzbundes unter  

https://www.jetzt-katzen-

helfen.de/fileadmin/Seiten/Kampagne_Katzenschutz/Downloads/23_03_14_DJGT_Gutachten_Ka

tzenschutzverordnungen.pdf  

findet sich unter anderem auch eine Musterkatzenschutzsatzung. 
 

 

 

 

___________________ 

 Daniel Clemens 

(Fraktionsvorsitzender)  

https://www.jetzt-katzen-helfen.de/fileadmin/Seiten/Kampagne_Katzenschutz/Downloads/23_03_14_DJGT_Gutachten_Katzenschutzverordnungen.pdf
https://www.jetzt-katzen-helfen.de/fileadmin/Seiten/Kampagne_Katzenschutz/Downloads/23_03_14_DJGT_Gutachten_Katzenschutzverordnungen.pdf
https://www.jetzt-katzen-helfen.de/fileadmin/Seiten/Kampagne_Katzenschutz/Downloads/23_03_14_DJGT_Gutachten_Katzenschutzverordnungen.pdf
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

die vorliegende Haushaltsinformation soll Ihnen wieder interessante und aktuelle  
Informationen unserer Stadt vermitteln.  
 
So enthält dieser Flyer unter anderem wichtige Informationen über die aktuelle 
Flüchtlingssituation, die neue Möglichkeit der Online-Terminvergabe für das Bür-
gerbüro, die Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr und weitere In-
fos aus unserer Stadt. 
 
Für Anfragen oder Anregungen Ihrerseits – gerne auch über Crossiety, unsere 
Internetseite oder die Müllweg-App – stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. 
 
Eine gute Zeit! 
 
 
Ihr Hendrik Vahle, Bürgermeister 
 
 
Volkmarsen, im Oktober 2023 

 
 
 
 
 
 

 
 

Geplante Sitzungstermine der städtischen Gremien 
 

- unter Vorbehalt -  
 
 

Haupt- und Finanzausschuss   21.11.2023 
Familien-, Sport und Ehrenamtsausschuss  21.11.2023 
Bau- und Umweltausschuss  21.11.2023 
Stadtverordnetenversammlung  05.12.2023 
 
 
 
 

Die Sitzungstermine – auch eventuelle Änderungen oder neue Termine – sowie 
die gewählten Mandatsträger der Stadt Volkmarsen finden Sie (auch) im Internet 
unter www.volkmarsen.de bzw. https://rim.ekom21.de/volkmarsen/termine  
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Flüchtlingssituation 

 

Viele Menschen suchen Schutz in unserem Land. Der Zustrom von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern steigt derzeit drastisch an. Somit sieht sich auch die Stadt 
Volkmarsen wiederum mit einer zunehmenden Zahl von Geflüchteten konfron-
tiert, deren Unterbringung und Integration unser aller Ziel sein sollte.  
Der Landkreis Waldeck-Frankenberg wird uns nach heutigem Stand in den 
nächsten Monaten rund 100 Flüchtlinge zuweisen, die ihm vom Land Hessen 
zugeteilt werden. Um diese hilfesuchenden Menschen in unserer Stadt unter-
bringen zu können, sind wir dringend auf der Suche nach Wohnraum 
(Wohnungen, Häuser, Gewerbehallen etc.) und hier auf Ihre Mithilfe und Unter-
stützung angewiesen. Sollten Sie über freien Wohnraum verfügen, wären wir 
dankbar, wenn Sie sich mit der Stadtverwaltung, Frau Schnare (05693 / 687-229 
oder sandra.schnare@volkmarsen.de), in Verbindung setzen würden.  
 
Die Gremien der Stadt haben sich zuletzt mehrheitlich dafür ausgesprochen, die 
ankommenden Menschen soweit möglich in dezentralen Wohnungen unterzu-
bringen. Eine Unterbringung in einem öffentlichen Gebäude, insbesondere in der 
Nordhessenhalle, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Sollte es uns jedoch 
nicht gelingen, genug Wohnraum zu finden oder sollte sich die Zahl der flüchten-
den Menschen weiter erhöhen, sind wir gezwungen auch über die Unterbringung 
in einer Gemeinschaftsunterkunft nachzudenken.  
Der Landkreis wird – anders als bislang kommuniziert – zunächst kein 
„Containerdorf“ oder „Zeltstadt“ in Volkmarsen errichten / betreiben. Eine ent-
sprechende Beratung bzgl. der Bauleitplanung in der Stadtverordnetenversamm-
lung ist damit vorerst nicht mehr erforderlich; die Planungen werden derzeit nicht 
weiterverfolgt. 
 
Liebe Volkmarserinnen und Volkmarser, die Aufnahme und Integration der Ge-
flüchteten ist eine große Aufgabe, die wir nur mit Ihnen gemeinsam bewältigen 
können und werden! In der Vergangenheit wurden die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung durch eine Vielzahl von ehrenamtlichen Betreuern 
unterstützt. Die Betreuerinnen und Betreuer haben sich um die täglichen Belan-
ge der Zuwandernden gekümmert. Wir danken Ihnen an dieser Stelle nochmals 
für ihr Engagement. Sie waren für die Flüchtlinge Erklärer, Türöffner, Problemlö-
ser und Unterstützer und damit für unsere Gesellschaft eine wichtige Säule und 
unverzichtbar! 
Die aktuelle Situation zeigt, dass wir weiterhin auf die Hilfe von Ehrenamtlichen 
angewiesen sein werden. So ist auch künftig jede helfende Hand gefragt. Wenn 
Sie sich vorstellen können, ehrenamtlich diese Aufgabe zu übernehmen, so 
wenden sie sich bitte auch in dieser Angelegenheit an unsere Stadtverwaltung.  
 
Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir Sie auf unserer Internetseite 
www.volkmarsen.de und über die Bürgerplattform „Crossiety“ (siehe QR-Code 
auf der nächsten Seite) informieren.  
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Zudem ist am 20.11.2023 um 20 Uhr eine Bürgerversammlung geplant, zu der 
aber noch eine separate Bekanntmachung erfolgen wird. 
 
Wir wollen alles tun, die Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen muss-
ten, bestmöglich bei uns unterzubringen und zu versorgen. Wir danken Ihnen für 
Ihre Hilfsbereitschaft und Unterstützung und sind zuversichtlich, diese Heraus-
forderung gemeinsam mit Ihnen bewältigen zu können. 
 
Hier geht‘s direkt zur Gruppe der Stadt bei Crossiety: 
 
 
 
 
 

Wunschtermin für das Bürgerbüro mit wenigen Klicks online reservieren 
 

Ab sofort ist die Online-Terminvergabe für das Bürgerbüro der Stadt Volkmarsen 
aktiv. Über die Website der Stadtverwaltung gelangt man auf die einfache und 
übersichtliche Lösung, mit der Termine für verschiedenen Angelegenheiten ver-
geben werden können. 
Nach Auswahl des Anliegens erhalten Sie weitere Informationen über ggf. anfal-
lende Gebühren oder benötigte Unterlagen, damit am Tag des Termins nichts 
schiefgehen kann. 
Eine Reservierungsbestätigung per E-Mail folgt nach Auswahl des Termins und 
Eingabe der persönlichen Daten. Dort ist auch ein Link zur Terminabsage hinter-
legt, den Sie bitte nutzen, sofern Sie den Termin nicht wahrnehmen kön-
nen. Außerdem erhalten Sie 24 Stunden vor dem gewünschten Termin eine Ter-
minerinnerung per E-Mail. 
 
Bürgerinnen und Bürger mit Terminen werden vorrangig bedient. Die telefoni-
sche Terminvergabe ist selbstverständlich weiterhin möglich. 

Den Link finden Sie hier: https://tevis.ekom21.de/vkm/  

 

 

Abschaffung des Kinderreisepasses  
 

Eltern, die mit ihren Kindern ins Ausland reisen – auch innerhalb der EU – benö-
tigen für diese ein Ausweisdokument. Innerhalb der EU bzw. des Schengenrau-
mes wird auch der Personalausweis als Reisedokument anerkannt. Für Reisen 
in Länder außerhalb der EU ist in der Regel ein elektronischer Reisepass 
(ePass) notwendig. 
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Bitte informieren Sie sich im Vorfeld über die Einreisebestimmungen 
(nötige Reisedokumente) des Ziellandes (diese können Sie auf der Seite 
des Auswärtigen Amtes ersehen). 
Bis zum 31.12.2023 ist noch die Ausstellung eines Kinderreisepasses möglich 
(Gültigkeitsdauer 1 Jahr). Ab 01.01.2024 muss für Kinder ausschließlich ein Rei-
sepass (ePass)/Personalausweis beantragt werden. 
Der Reisepass/Personalausweis wird Ihnen nicht mehr am gleichen Tag vor Ort 
ausgestellt, sondern von der Bundesdruckerei in Berlin produziert. Bitte 
berücksichtigen Sie daher bei Ihrer Urlaubsplanung eine längere Bearbeitungs-
zeit (3-6 Wochen) für Reisepässe bzw. Personalausweise.   
Bereits ausgestellte Kinderreisepässe sind grundsätzlich bis zum aufgedruckten 
Datum gültig. 

 

Kostenfreie Energieberatung noch bis 16.11.2023 
 

Die Stadt Volkmarsen bietet noch bis zum 16.11.2023 kostenfreie Energie-
Impulsberatungen in Zusammenarbeit mit der LandesEnergieAgentur (LEA) an. 
Hierbei informiert Sie ein qualifizierter Energie-Effizienz-Experte in einem ein-
stündigen Termin rund um die Themen der Heizungstechnik, des baulichen Wär-
meschutzes sowie den Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien in Ihrer Im-
mobilie.  
Die Anmeldung zur Kampagne kann telefonisch unter 05693 / 687-228 oder 
über die E-Mail-Adresse energieberatung@volkmarsen.de erfolgen. 
 

Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr 
 

Im Bereich des Radverkehrs ist in diesem Jahr viel passiert. So konnte zusam-
men mit der Gemeinde Breuna auf ca. 640 m der überörtliche Verbindungsweg 
zwischen Volkmarsen und Rhöda gebaut werden. Das Projekt wurde durch das 
Land Hessen und den Landkreis Waldeck-Frankenberg mit einer hohen Förder-
quote bezuschusst. Egal ob zu Fuß oder mit dem Rad – bei gutem Wetter ist 
man auf diesem Abschnitt nie alleine unterwegs, was zeigt, dass es sich hierbei 
um eine gute Investition handelt. 
Des Weiteren ist die einheitliche Radwegebeschilderung mittlerweile abge-
schlossen, in deren Zuge auch der Twiste-Radweg und die Diemel-Twiste-
Runde ausgewiesen wurden. Diese Maßnahme profitiert ebenfalls von der För-
derung durch das Land Hessen und den Landkreis Waldeck-Frankenberg, wel-
che das Projekt voll finanzieren. Die Beschilderung greift dabei die gute Beschil-
derung z. B. der Hansestadt Warburg und des Landkreises Kassel auf und leitet 
die ortsunkundigen Radfahrenden auf sicheren Wegen fernab von viel befahren-
den Landes- und Kreisstraßen.  
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Bedauerlicherweise mehren sich auch die Beschwerden, bei denen durch Rad-
fahrende auf andere Verkehrsteilnehmer keine Rücksicht genommen wird. So 
kann es durch zu schnelles Fahren auf gemeinsamen Geh-, Radwegen oder für 
den Radverkehr freigegebenen Gehwegen zu Konflikten mit Fußgängern kom-
men. Auf Wirtschaftswegen ist es insbesondere landwirtschaftlichen Gespannen 
z. B. aufgrund des hohen Gewichtes nicht immer möglich den Seitenstreifen zu 
befahren. Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, sich im Straßenver-
kehr rücksichtsvoll zu verhalten. In den vorgenannten Fällen kann z. B. frühzeiti-
ges Bemerkbarmachen (Klingeln) bei gleichzeitiger Verringerung der Geschwin-
digkeit oder bei Bedarf kurzes Anhalten und Ausweichen eine einfache Lösung 
sein, um Konflikte überhaupt nicht erst entstehen zu lassen. Wir und Ihre Mit-
menschen werden es Ihnen danken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streunende Katzen 
 

In der letzten Zeit sind bei der Stadt Volkmarsen vermehrt Meldung von streu-
nenden Katzen eingegangen. Um die Population dieser Katzen einzudämmen, 
appellieren wir an alle Katzenbesitzer/-innen ihre Freigängerkatzen kastrieren 
und registrieren zu lassen. 
Der wichtigste Effekt von Kastration ist, dass sich Katzen nicht unkontrolliert ver-
mehren können. Wenn möglichst alle Straßen- und Freigängerkatzen aus Privat-
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haushalten kastriert werden, reduziert dies die Straßenkatzenpopulation nach-
haltig. Damit sinkt die Zahl jener Katzen, die um ihr Überleben kämpfen müssen. 
Denn obwohl Straßenkatzen meist krank sind und in der Regel nicht so lange 
leben wie von uns gehaltene Tiere, bekommen sie ständig Nachwuchs, wenn sie 
nicht kastriert sind. Bereits mit etwa einem halben Jahr sind sie geschlechtsreif. 
Weibliche Katzen werden mehrfach im Jahr rollig, also bereit zur Paarung. Wenn 
die Tiere sich in dieser Phase paaren, bringt die Katze nach 63 bis 66 Tagen 
durchschnittlich vier bis sechs Jungtiere zur Welt. Die Überlebenschancen der 
Kleinen sind zwar gering, wenn sie auf der Straße geboren werden. Doch trotz-
dem wachsen die Katzenpopulationen stetig an, sofern der Mensch nicht ein-
greift. Angenommen, dass eine Katze zwei Würfe pro Jahr hat und je Wurf drei 
Kitten überleben, können nach zehn Jahren aus einer Katze rund 200 Millionen 
Nachkommen entstehen.  
Sollten Sie vermehrt streunende Katzen bemerken, wenden Sie sich bitte an 
Arche KaNaum – Stiftung für Tierschutz in Bad Arolsen/Mengeringhausen unter 
Tel. 05691 / 8889800 oder https://www.arche-kanaum.de 
 

Hundesteuer 
 

Vermehrt wurde im laufenden Jahr festgestellt, dass im Bereich der Hundesteu-
er nicht fristgerecht gezahlt wurde und dadurch Mahnungen versendet werden 
mussten. Auf dem Ihnen vorliegenden Bescheid befindet sich der Hinweis, dass 
der Bescheid auch in den Folgejahren Bestand hat. Die Hundesteuer ist grund-
sätzlich zum 01.07. eines jeden Jahres fällig und bezieht sich auf die Hunde-
steuer des ganzen Jahres (01.01. bis 31.12.). 
Ein neuer Bescheid für das jeweils gültige Jahr wird nur dann erstellt, wenn sich 
Änderungen wie z.B. Abmeldung eines Hundes, die Anmeldung weiterer Hunde, 
Umzug oder Ähnliches ergeben. Bei Änderungen bitten wir Sie hier um die ent-
sprechenden Informationen. 
Gerne weisen wir nochmals auf die Möglichkeit der Einzugsermächtigung hin. 
Diese kann selbstverständlich auch für die Grundsteuer und/oder explizit nur für 
die Hundesteuer erteilt werden. Weitere Informationen zu der Einzugsermächti-
gung erläutern Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
sehr gerne.   
 

Verschmutzung der öffentlichen Toiletten im Rathaus  
 

In der letzten Zeit sind vermehrt Beschmutzungen der öffentlichen Toiletten im 
Keller des Rathauses durch beispielsweise Graffiti oder andere Beschmierungen 
entstanden. Weiterhin wurde dort auch einige Male illegal Müll hinterlassen. Wir 
bitten die Bevölkerung uns Hinweise an stadt@volkmarsen.de oder telefonisch 
unter 05693 / 687-111 zukommen zu lassen. 
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Termine 
 

10.11.2023 Sommer/Herbstversammlung  
  Kyffhäuser Kameradschaft Lütersheim 
 

10.11.2023 Karnevalsauftakt der VKG 
  Burgschänke Volkmarsen 
 

11.11.2023 5. Volkmarser Ritterrunde  
  Restaurant Phönix Road House Volkmarsen 
 

11.11.2023 Kreppelessen der VdK Ortsgruppe Lütersheim  
  Gasthaus Schaake Lütersheim 
 

17.11.2023 Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hörle  
  DHG Hörle 
 

19.11.2023 Volkstrauertag-Gedenkfeiern  
  in Ehringen, Herbsen, Hörle, Külte, Lütersheim und Volkmarsen 
 

24.11.2023 Jahreshauptversammlung  der CDU Volkmarsen  
  Pizzeria „Casa Marotta“ Volkmarsen 
 

25.11.2023 Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Külte  
  Feuerwehrhaus Külte 
 

03.12.2023 Adventssingen des Frauenkreis Lütersheim 
  

07.12.2023 Kaffee-Nachmittag der Senioren Union 
  Bäckerei Jäger Volkmarsen 
  

09.12.2023 Weihnachtsmarkt Volkmarsen 
-10.12.2023 Marktplatz Volkmarsen 
  

10.12.2023 Minihandballturnier des TV 08 Külte e.V. 
  Nordwaldeckhalle Külte 
  

10.12.2023 Adventssingen des Frauenkreis Lütersheim 
  

16.12.2023 Weihnachtsbaumverkauf der Jugendfeuerwehr Ehringen 
  Feuerwehrgerätehaus Ehringen 
  

16.12.2023 Weihnachtsbaumverkauf des Ortsbeirates Külte 
  Dorfplatz Külte 
  

17.12.2023 Adventssingen des Frauenkreis Lütersheim 
  

23.12.2023 Singen unterm Weihnachtsbaum des MGV 1878 Ehringen e.V. 
  Dorfplatz Ehringen 
  

28.12.2023 Aktiven-Wanderung der FFW Lütersheim 
  Treffpunkt: Dorfplatz Lütersheim 
  

28.12.2023 CDU-Jahresabschluss für Mitglieder, Freunde und Partner 
  Restaurant Phönix Road House Volkmarsen 



Stadt Volkmarsen 
 

 

 

Beschluss 12. Sitzung 1 von 1 

 
 
 

B E S C H L U S S 
 

aus der 12. Sitzung 
des Magistrates der Stadt Volkmarsen 

am Montag, 04.10.2021 
 

 

 
nicht-öffentlicher Sitzungsteil 
 

3. Katzenschutzverordnung der Stadt Wolfhagen  KN-96/2021 
 

Beschluss: 
Der Magistrat sieht momentan keinen Bedarf, die Umsetzung einer Katzenschutzverord-
nung für die Stadt Volkmarsen soll erneut beraten werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 7 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen - 
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